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GRUSSWORT DES KREISHANDWERKSMEISTERS
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im September konnte unsere Kreishand-
werkerschaft nach zwei Jahren Abstinenz 
endlich wieder eine Lehrabschlussfeier 
ausrichten. Ausführlichere Informatio-
nen hierzu finden Sie im aktuellen Heft. 
Diese Festveranstaltung war zweifellos 
ein Grund zur Freude. Für die jungen 
Frauen und Männer, die im Rahmen der 
Festveranstaltung ihre Gesellenbriefe er-
hielten und freigesprochen wurden. Und 
für die Betriebe, die sich für ihren Hand-
werkernachwuchs in der Ausbildungs-
zeit stark gemacht haben und jetzt über 
gut ausgebildeten Nachwuchs verfügen. 

Trotz solcher positiven Nachrichten 
kommt man nicht umhin, immer wieder 
darauf hinzuweisen, dass die Bewer-
berzahlen für eine Ausbildungsstelle 
im Handwerk rückläufig sind. Wurden 
im vergangenen Jahr insgesamt rund 
360.000 Auszubildende gezählt, so waren 
es zwanzig Jahre vorher noch 600.000. 
Wurden 2011 noch rund 153.200 Aus-
bildungsverträge neu abgeschlossen, 
so ging die Zahl der neu geschlossenen 
Verträge 2021 auf etwa 132.100 zurück. 
Hinzu kommt, dass auch die Quote der 
bestandenen Gesellenprüfungen in dem 
Zeitraum deutlich zurückgegangen ist. 
Lag sie 2011 noch bei knapp über 80 
Prozent aller Prüflinge, so waren es 2021 
nur noch 68 Prozent. 

Hinzu kommt, dass zwischen 15.000 
und 20.000 Ausbildungsplätze, die das 
Handwerk deutschlandweit in den ver-
gangenen Jahren angeboten hat, nicht 
besetzt werden konnten. Schlichtweg, 
weil die Bewerberinnen und Bewerber 
fehlten. Dabei brauchen wir dringend 
mehr beruflich gut ausgebildete Fach-
kräfte im Handwerk, um die drängenden 
Zukunftsaufgaben, denen wir uns stellen 

müssen, bewältigen zu können. Nach 
wie vor sind es schätzungsweise etwa 
eine Viertelmillion Stellen, die vakant 
sind, so sehr sich die Betriebe auch um 
Personal bemühen. Mit Akademikern 
allein werden wir es aber nicht schaffen, 
den Klimawandel und andere Herausfor-
derungen zu bewältigen, um wirtschaft-
lich weiter erfolgreich zu sein.

Unsere Politiker müssen den Mut haben 
zu sagen, dass unsere Gesellschaft in den 
vergangenen Jahren zu sehr auf Akade-
misierung gesetzt hat. Wenn 54 Prozent 
eines Jahrgangs studieren, so ist das ein-
fach nicht zielführend. Wir brauchen an 
den zentralen Stellen in Wirtschaft und 
Gesellschaft mehr beruflich qualifizierte 
Handwerkerinnen und Handwerker. Für 
den Bau von Windkrafträdern und an-
deren regenerativen Energieträgern. Für 
eine flächendeckende Modernisierung 
der Infrastruktur. Und um die Digitalisie-
rung voranzubringen. Dazu müssen wir 
mit Vorrang mehr künftige Fachkräfte 
hier in unseren Betrieben ausbilden. 

Wie kann das gelingen und was können 
wir selbst dazu beitragen? Ich denke, 
wir sollten nicht warten, bis sich mittel-
mäßige und schlechte Schulabgänger in 
unseren Betrieben um eine Lehrstelle be-
werben. Vielmehr sollten wir frühzeitig 
aktiver in die Schulen gehen, um mehr 
gute Schülerinnen und Schüler für eine 
Ausbildung im Handwerk zu gewinnen. 
Dazu zählt auch mehr Präsenz auf Aus-
bildungsmessen und vergleichbaren Ver-
anstaltungen. Und dazu zählt beispiels-
weise auch ein breiteres Angebot an 
Schnupperpraktika. Jeder Betrieb kann 
überdies aktiv daran arbeiten, sich als at-
traktiven Arbeitgeber der Jugend gegen-
über zu präsentieren. Dies hat nicht nur 

mit der Höhe der Ausbildungsvergütung 
zu tun. Wesentlicher scheint mir, dass die 
jungen Menschen sich in unseren Betrie-
ben gut aufgehoben fühlen, dass wir uns 
in der Ausbildungszeit um sie kümmern, 
sie im theoretischen und praktischen 
Lernen unterstützen. Gelingt das, dann 
werden die Jugendlichen selbst ihre Er-
fahrungen an andere weitergeben und so 
weitere Bewerbungen anstoßen.

Um solchen Bemühungen auf Seiten 
der Betriebe mehr Durchschlagskraft 
zu verleihen, halte ich darüber hinaus 
aber auch einen einschneidenden ge-
sellschaftlichen Bewusstseinswandel für 
unabdingbar. Wir brauchen mehr Wert-
schätzung für das Handwerk und für die 
berufspraktische Arbeit. Dazu gehört 
auch, dass die berufliche Bildung endlich 
auf Augenhöhe mit der akademischen 
Bildung gefördert und finanziert wird. 
Wir brauchen nicht nur mehr Gelder für 
Universitäten, wir brauchen auch mehr 
Ausgaben für die Modernisierung unse-
rer Berufsschulen und Bildungszentren 
sowie für deren Personalausstattung. 

Die defizitäre gesellschaftliche Aner-
kennung einer Berufsausbildung im 
Handwerk bringt ein Motiv der aktuellen 
ZDH-Imagekampagne recht gut rüber. 
Auf dem Plakat ist das Gesicht einer 
jungen Frau zu sehen, die den Betrach-
ter anschaut. Ihre Botschaft: „Was gegen 
Handwerk spricht? Meine Akademiker-
eltern.“ 

Hier stimmt was nicht.  

Ihr Christian Hanemann
Kreishandwerksmeister
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OBERMEISTER STELLEN SICH VOR
Manuel Borner, neuer Obermeister der Elektro-Innung, im Interview

Ein Schwerpunkt: „Den Stellenwert unserer Innungsbetriebe steigern“

Im September letzten Jahres hat die 
Innung der Elektro- und Informations-
technik Vorderpfalz Manuel Borner aus 
Mutterstadt zu ihrem neuen Obermeister 
gewählt. Der Obermeister will die an-
geschlossenen Innungsbetriebe in den 
kommenden Jahren mit Tatkraft und fri-
schem Schwung weiter auf dem Weg zu 
einem Vorzeige-Verbund in der vorder-
pfälzischen Innungslandschaft führen.

Manuel Borner, Jahrgang 1976, hat nach 
seiner Ausbildung als Energieelektroni-
ker für Anlagentechnik und der nach-
folgenden Weiterbildung zur Industrie-
fachkraft für SPS-Technik in den Jahren 
2004 bis 06 die berufliche Qualifikation 
zum staatlich geprüften Elektrotechni-
ker erworben. Seit 2017 ist er darüber 
hinaus in seinem Arbeitsgebiet geprüfter 
Sachverständiger des Bundesverbandes 
Deutscher Sachverständiger und Fach-
gutachter. Der neue Obermeister, der 
seine Stärken mit zielstrebig, zuverläs-
sig, kollegial und fair umschreibt und 
dem „Linkskurven besser als Rechtskur-
ven liegen“, ist im November 2014 zum 
Rechnungsprüfer der Elektro-Innung 
gewählt worden. Drei Jahre später wur-
de er von seinen Innungskollegen zum 
stellvertretenden Obermeister und im 
September letzten Jahres zum Obermeis-
ter gewählt. Im nachfolgenden Interview 
stellt er sich den Fragen der Redaktion.

DLZ Aktuell: Herr Borner, welche 
Schwerpunkte sehen Sie in Ihrer In-
nungsarbeit?

Manuel Borner: Einen Schwerpunkt 
sehe ich darin, die Vorzüge die Elekt-
rofachbetriebe als Innungsmitglieder 
haben, zu konkretisieren und zu erwei-
tern. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist 
mir, den Stellenwert bzw. das Ansehen 
unserer Innungsbetriebe gegenüber den 
Endkunden zu erhöhen.

DLZ Aktuell: Was gefällt Ihnen beson-
ders gut am Beruf des Elektronikers?

Manuel Borner: Besonders begeistert 
bin ich von der Technik an sich. Hinzu 
kommt der immer schneller voranschrei-
tende Wandel im Elektronikbereich. So 

zum Beispiel in der Mess- und Kommu-
nikationstechnik.

DLZ Aktuell: Ihr Handwerk ist bereits 
jetzt massiv vom Fachkräftemangel be-
troffen. Was sollte getan werden, um 
dem Fachkräftemangel künftig entge-
genzuwirken?

Manuel Borner: Eine Möglichkeit sehe 
ich darin, die Lukrativität des Hand-
werks im Allgemeinen zu steigern. Ver-
besserungen verspreche ich mir auch von 
mehr wirtschaftlichen Förderprogram-
men für unsere Handwerksbetriebe. 

DLZ Aktuell: Herr Borner, warum sollte 
sich ein Abiturient Ihrer Meinung nach 
für eine Karriere im Elektrohandwerk 
entscheiden?

Manuel Borner: Das Handwerk ist nicht 
irgendeine, sondern vielmehr DIE maß-
gebende Kraft unserer Zukunft. Die 
eigene Persönlichkeit und Arbeitskraft 
nicht in einem Ingenieurbüro, sondern 
direkt beim Kunden vor Ort einzusetzen, 
den Menschen in ihrem Umfeld zu hel-
fen und beispielsweise deren Existenz 
mit aufzubauen ist meines Erachtens 
Antrieb genug, um sich für unseren mo-
dernen Handwerksberuf zu entscheiden. 

DLZ Aktuell: Wie wichtig ist die kontinu-
ierliche Weiterbildung in Ihrem Hand-
werk? 

Manuel Borner: Da der technische Fort-
schritt und der damit einhergehende 
Wandel immer rascher vonstattengehen, 
hat es in unserem Handwerk zwangsläu-
fig eine hohe Priorität, stets auf dem ak-
tuellen Stand zu sein. 

DLZ Aktuell: Wie Sie selbst ausführen, 
ist gerade im Elektrobereich der techni-
sche Fortschritt rasant. Lohnt es sich da 
für den Kunden überhaupt noch, Geräte 
reparieren zu lassen?

Manuel Borner: Natürlich! Jeder Hand-
werker, aber selbstverständlich auch die 
Kunden, sollten dem wirtschaftlichen 
Gesichtspunkt und dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit Rechnung tragen.

DLZ Aktuell: Die Energiekosten explo-
dieren. Wie wirkt sich dies auf Ihr Hand-
werk aus?

Manuel Borner: Die Auswirkungen der 
steigenden Energiekosten sind für uns 
täglich spürbar. Die Anforderungen an 
die Technik werden immer höher. Trotz-
dem soll die ganze Sache effizient blei-
ben. Das ist die Herausforderung, der 
wir uns alle stellen müssen. Hier sind 
Energieeinsparung und Wirtschaftlich-
keit gefordert. Und ich bin überzeugt, 
dass unsere Innungsbetriebe auch in 
diesem Spannungsfeld in der Lage sind, 
optimale Lösungen zu liefern.

DLZ Aktuell: Wie stehen Sie zu dem The-
ma Elektroautos?

Manuel Borner: Ich stehe dem Thema 
zwiegespalten gegenüber. Ich denke, 
hier stehen wir in Sachen Technik und 
Umsetzung noch hinten an. Gerade im 
Hinblick auf die Bereiche Nachhaltig-
keit und Entsorgung gibt es meiner An-
sicht nach noch sehr viel Nachholbedarf. 

DLZ Aktuell: Herr Borner, noch eine 
Frage zum Abschluss. Wie verbringen 
Sie am liebsten Ihre Freizeit?

Manuel Borner: Natürlich mit der Fami-
lie und mit Freunden. Und wenn es um 
den Adrenalinbereich geht, gern beim 
Motorrad-Motorsport.
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Lehrabschlussfeier der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz 2022

LEHRABSCHLUSSFEIER

Höhepunkt für den erfolgreichen Handwerkernachwuchs – Vier Jugendliche ausgezeichnet

Nach zwei Jahren coronabedingter 
Zwangspause gab es bei der Kreis-
handwerkerschaft Vorderpfalz end-
lich wieder eine Lehrabschlussfeier. 
In Präsenz und ohne Abstandsregeln 
und ohne Maskenpflicht. Man spürte 
förmlich die Freude aller Beteiligten, 
nach zwei Jahren Abstinenz, ohne 
Einschränkungen die Höhepunkte des 
Abends Revue passieren zu lassen. 
Eine Veranstaltung, die den im Mittel-
punkt stehenden Jugendlichen, die zum 
Ende ihre Gesellenbriefe erhielten, voll 
gerecht wurde. Nicht steif, sondern in 
lockerer Atmosphäre und mit einem 
abwechslungsreichen Drehbuch.

Für den erfolgreichen Handwerker-
nachwuchs der Vorderpfalz, aber auch 
für die Familien dieser Jugendlichen 
und für die betroffenen Ausbildungs-
betriebe, ist die Lehrabschlussfeier 
zweifellos einer der ganz großen Hö-
hepunkte zum Ende der Ausbildungs-
zeit. Schließlich werden im Rahmen 
dieser Festveranstaltung, die Anfang 
September im Palatinum in Mutterstadt 
durchgeführt wurde, alle erfolgreichen 
Absolventen des Jahrgangs 2022 ge-
ehrt und freigesprochen und darüber 
hinaus die Prüfungsbesten besonders 
ausgezeichnet.

Begrüßung durch 
Kreishandwerksmeister

Kreishandwerksmeister Christian Ha-
nemann begrüßte zu Beginn die Jun-

gesellinnen und Junggesellen sowie 
alle Gäste des Abends. Ein besonderes 
Grußwort richtete er an Andrea Franz, 
die erste Beigeordnete der Gemeinde 
Mutterstadt als Gastgeberin der Lehr-
abschlussfeier. Insgesamt 402 junge 
Frauen und Männer und damit rund 
zwei Drittel aller Jugendlichen, die im 
Prüfungsbezirk der Kreishandwerker-
schaft Vorderpfalz zur Prüfung angetre-
ten waren, haben diese auch erfolgreich 
abgelegt. Damit hat sich die Quote, der 
erfolgreichen Absolventinnen und Ab-
solventen auch unter Corona-Bedingun-
gen, nicht wesentlich verändert. Bedingt 
durch Corona gab es jedoch mehr Rück-
tritte von der Prüfung.

Der Kreishandwerksmeister machte 
in seiner Begrüßungsansprache deut-
lich, dass die Handwerksbetriebe ak-

tuell vor nie dagewesenen Herausfor-
derungen stehen. Dazu zählen, neben 
den explodierenden Energiepreisen, 
der galoppierenden Inflation und den 
Engpässen beim Material, insbeson-
dere auch die Lücken beim Handwer-
kernachwuchs. So konnten zwischen 
15.000 und 20.000 Ausbildungsplätze, 
die das Handwerk deutschlandweit in 
den zurückliegenden Monaten ange-
boten habe, nicht besetzt werden, weil 
es schlichtweg keine Bewerberinnen 
und Bewerber gab. Jedoch ließen sich 
die großen Aufgaben, vor denen un-
ser Land stehe, wie beispielsweise die 
Klimawende, mit Akademikern allein 
nicht lösen. Vielmehr brauche es an 
den zentralen Stellen in Gesellschaft 
und Wirtschaft eine ausreichende Men-
ge gut qualifizierter Handwerkerinnen 
und Handwerker. Es sei daher aller-

Ehrung der Prüfungsbesten

Spektakulärer Auftritt von Dominik Oswald von Extreme Bike
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LEHRABSCHLUSSFEIER
Lehrabschlussfeier der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz 2022

Höhepunkt für den erfolgreichen Handwerkernachwuchs – Vier Jugendliche ausgezeichnet

höchste Zeit, den Handwerksberufen 
wieder die gesellschaftliche Wertschät-
zung entgegenzubringen, die ihrer Be-
deutung entspricht.

Die Bewältigung der drängenden Zu-
kunftsaufgaben böte, so Hanemann 
weiter, für die im Mittelpunkt der Lehr-
abschlussfeier stehenden jungen Men-
schen aber auch die Chance, den einge-
schlagenen Karriereweg im Handwerk 
erfolgreich fortzusetzen. Ein Anfang 
sei mit der erfolgreichen Gesellen-
prüfung gemacht. Jetzt ginge es dar-
um, darauf weiter aufzubauen. Dazu 
wünschte er allen Junggesellinnen und 
Junggesellen viel Erfolg.

Für die Handwerkskammer der Pfalz 
richtete Kammerpräsident Dirk Fischer 
ein Grußwort an die Handwerkerju-
gend und alle Gäste der Lehrabschluss-
feier. Jochen Heck, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Kreishandwerkerschaft, dankte 
Hanemann und Fischer für ihre Rede-
beiträge und führte routiniert durch den 
weiteren Verlauf der Festveranstaltung. 
In deren Mittelpunkt standen zunächst 
drei überzeugende Bühnenauftritte.

Mitreißende Bühnenshow

Den Anfang machte Dominik Oswald 
vom Team „Extreme Bike Sports-
Show“ aus Landau. Ein radsportbegeis-
terter junger Mann, der bereits 2013 
bei der Fahrradtrial-WM in Chengdu 

(China) Doppelvizeweltmeister in der 
Einzelwertung und im Team wurde. 
Was Oswald auf die Bühne zauberte, 
war ebenso eindrucksvoll wie groß-
artig. Mit seiner Leidenschaft für das 
Bike und den Trial Sport wusste er in 
einer packenden Show sein Publikum 
zu begeistern. Dazu zählten schier un-
mögliche Hindernisse und Herausfor-
derungen, die der Trial-Biker mit Spaß 
an der Sache spielerisch meisterte. 
Spektakulärer Höhepunkt: Ein Sprung 
mit dem Bike über den DLZ-Mitarbei-
ter Jannik Klumb. 

Der sportlichen Spitzenleistung folgte 
ein musikalisches Highlight. Das Ge-
sangsduo Florian und Charlene Gallant 
bezauberte den Saal mit dem legendär-
en Tina Turner Song „Simply the best“. 
Die aus Südafrika stammende Charle-
ne und ihr Mann erreichten im vergan-
genen Jahr das Finale bei „The Voice of 
Germany“. Ihr Auftritt war beste Musik 
und beste Performance für die besten 
Junggesellinnen und Junggesellen. Das 
unterstrichen die beiden im Anschluss 
an die Ehrung der Prüfungsbesten noch 
einmal mit dem WM-Song „Auf uns“, 
bei dem einige im Publikum enthusias-
tisch mitsangen. 

Sport und Gesang wurden komplemen-
tiert durch das als Handwerker auftre-
tende Pfälzer Kabarett-Duo Götz Valter 
und Bernhard Weller, besser bekannt un-
ter dem Markennamen Spitz & Stumpf. 

Spitz & Stumpf in der Pfalz vorzustel-
len, hieße eine Riesling-Schorle im 
Dubbeglas nach Büchelberg tragen. Das 
Duo begeistert seit über 20 Jahren mit 
Kabarett, Comedy und Theater in Päl-
zer Sproch. Ihr Mix aus Fettnäpfchen, 
Tücken und Katastrophen wird auf-
gemischt mit Wein, Weib und Gesang 
und was den Pfälzer sonst noch bewegt. 
Ursprünglich wollten die beiden bereits 
vor zwei Jahren auf Abschiedstournee 
gehen. Aber dann kam Corona dazwi-
schen. Dass sie immer noch auftreten 
und ihre Zuschauer mit feinem Gespür 
für Slapsticks, Pointen und Humor zu 
begeistern wissen, freute auch die Gäste 
der Lehrabschlussfeier.

Prüfungsbeste und 
Oskar-Preisträger

Es folgte die Ehrung der Prüfungs-
besten. Prüfungsbeste sind diejenigen 
Absolventen, die im theoretischen und 
praktischen Teil ihrer Abschlussprüfung 
mindestens die Note „gut“ erzielt haben. 
2022 waren dies insgesamt 55 junge 
Frauen und Männer. Die Ausbildungs-
berufe der Prüfungsbesten reichten von 
A wie Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik bis Z wie 
Zimmerer. Die Ehrung der Junggesel-
linnen und Junggesellen wurde auf der 

Charlene und Florian Gallant – 
einfach gute Musik!

Das Publikum erfreut sich an der Darbietung der Showacts
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Lehrabschlussfeier der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz 2022

LEHRABSCHLUSSFEIER

Höhepunkt für den erfolgreichen Handwerkernachwuchs – Vier Jugendliche ausgezeichnet

Bühne durch Peter Bruckmann, Spezi-
alist für die Belegschaftsversorgung in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland, Kam-
merpräsident Dirk Fischer, Kreishand-
werksmeister Christian Hanemann, den 
Vorstand der BÄKO Süd-West Jochen 
Früauff und den Lehrlingswart der Ma-
ler- und Lackierer-Innung Vorderpfalz 
Christian Estelmann vorgenommen. 
Neben ihren Prüfungszeugnissen und 
den Urkunden der Kammer erhielten 
die Jugendlichen Gutscheine und Ge-
schenke.

Lässt sich die Auszeichnung Prüfungs-
beste oder Prüfungsbester zu sein noch 
toppen? Die Antwort ist „ja“. Und da-
mit näherte sich die Lehrabschlussfeier 
2022 ihrem Höhepunkt: der Oskar-Ver-
leihung. Nicht der aus Hollywood, der 
für große Film- oder Schauspielkunst 
vergeben wird. Sondern die Verlei-
hung eines „Oskar des Handwerks“. 
Die höchste Auszeichnung im Rah-
men der Lehrabschlussfeier der Kreis-
handwerkerschaft Vorderpfalz, mit der 
diejenigen Prüflinge besonders geehrt 
werden, die in allen Teilen ihrer Gesel-
lenprüfung mit der Note sehr gut abge-
schnitten haben. 

Die Oskar-Verleihung wurde durch 
Kammerpräsident Dirk Fischer, Kath-
rin Schmid von der IKK Südwest, den 
Landtagsabgeordneten Johannes Zeh-
fuß und den Landrat des Rhein-Pfalz-

Kreises Clemens Körner vorgenommen. 
Über den Oskar des Handwerks konnten 
sich an diesem Abend drei Frauen und 
ein Mann freuen: Jean-Pierre Emmert 
aus Mutterstadt, der seine Ausbildung 
zum Maurer bei der Firma Heberger in 
Schifferstadt mit herausragendem Er-
folg absolviert hat. Sophia Frank aus 
Breitenbach, die beim Dentallabor Tho-
mas Frank in Breitenbach mit sehr guten 
Leistungen ausgebildet wurde. Ami-

na Khatib aus Limburgerhof, die ihre 
Ausbildung zur Friseurin im Friseursa-
lon Pertsch in Mannheim ebenfalls mit 
sehr guter Gesamtleistung beendet hat. 
Und Luisa Postel aus Limburgerhof, 
die beim Fliesenfachbetrieb Hammer + 
Postel in Ludwigshafen ihre Ausbildung 
zur Kauffrau für Büromanagement mit 
überragendem Erfolg abgeschlossen hat.

Gegen Ende bat Jochen Heck alle Prü-
fungsausschussmitglieder auf die Büh-
ne, um auch diesem Personenkreis 
für sein Engagement zu danken. Den 
Schlusspunkt der Lehrabschlussfeier 
2022 bildete traditionell die feierliche 
Freisprechung, mit der die Junghand-
werkerinnen und Junghandwerker nach 
altem Brauch in den Gesellenstand ent-
lassen werden. Diese wurde durch Wolf-
gang Seiler, Obermeister der Baugewer-
be-Innung Vorderpfalz, in bewährter 
Art und Weise durchgeführt. Nach dem 
offiziellen Teil hatten die Gäste im Foy-
er des Palatinums Gelegenheit zum per-
sönlichen Gespräch. Wie man dabei von 
manchen heraushören konnte, war die 
Lehrabschlussfeier 2022 eine rundum 
gelungene Veranstaltung.

Verleihung „Oskar des Handwerks“
(v. links nach rechts: Landrat Clemens Körner, Luisa Postel (Kauffrau für Büromanage-
ment), Kreishandwerksmeister Christian Hanemann, Obermeister der Baugewerbe-Innung 
Vorderpfalz Wolfgang Seiler, Jean-Pierre Emmert (Maurer), Präsident der HWK der Pfalz 
Dirk Fischer, MdL Johannes Zehfuß, Amina Khatib (Friseurin), Obermeisterin der Friseur-
Innung Vorderpfalz Corinna Stock, Sophia Frank (Zahntechnikerin), Leiterin Markt Ost 
IKK Südwest Kathrin Schmid, Regionaldirektor Pfalz IKK Südwest Daniel Volksheimer

Spitz und Stumpf sorgten für gute Unterhaltung
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LEHRABSCHLUSSFEIER
Prüfungsbeste 2022

Vorname Nachname Ort Betrieb Ort

Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizung und Klimatechnik

Davut Boga Lambsheim Schölles GmbH & Co. KG Ludwigshafen

Automobilkaufmann

Jan Kallien Neustadt Hans Kohlhoff GmbH & Co. KG Ludwigshafen

Sven Rann Neustadt Autohaus Adolf Cuntz K.G. Speyer

Bäcker/in

Lara Lanowski Wilgartswiesen Christa Neu Rinnthal

Robin Scheidt Kreimbach-Kaulbach Bäckerei Marcus Herbst Ramstein-Miesenbach

Jona Wistof Kuhardt Kertin Graf Kuhardt

Dachdecker Schwerpunkt: Dachdeckungstechnik

Johannes Pfitzner Mannheim Benjamin Rosenthal Altrip

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

Diyar Baker Frankenthal Michael Barwig Lambsheim

Daniel Iljutikov Bobenheim-Roxheim IGATEC GmbH Speyer

Thomas Jakoby Harthausen Johannes Merz GmbH Elektroinstallationen Speyer

Simon Kolb Mutterstadt Thomas Dell GmbH - Elektroninstallation Dannstadt-Schauernheim

Adam Misiowski Mannheim Keipp Elektro-Bau-Technik GmbH Ludwigshafen

Mateusz Mróz Rödersheim-Gronau Weilacher Systemtechnik GmbH Röderheim-Gronau

Erhan Özcelik Mannheim Kamb Elektrotechnik GmbH Ludwigshafen

Hasan Öztürk Ludwigshafen Keipp Elektro-Bau-Technik GmbH Ludwigshafen

Ahmad Shamma Ludwigshafen Thamerus Elektrotechnik GmbH Mutterstadt

Mohamad Kadra Yahya Mutterstadt Thamerus Elektrotechnik GmbH Mutterstadt

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Bäckerei

Shirley Ann Aigner Guntersblum Backhaus Lüning GmbH Bingen

Sara Bell Bingen am Rhein Bäckerei Tobias Hans-Uwe Lennarz Gensingen

Elsa Lemke Wörth Bäckerei Martin GmbH Wörth

Franziska Munz Neustadt Bäckerei Görtz GmbH Ludwigshafen

Angelina Sauer Köngernheim Bäckerei Reuther GmbH Oppenheim

Fahrzeuglackierer

Rudolf Lobaschew Germersheim Jurij Bojarski Lingenfeld

Oliver Weber Morschheim Strupp & Litters GmbH Fahrzeuglackiererbetrieb Worms

Fleischer

Patrick Eberspach Lampertheim Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Bobenheim-Roxheim

Friseur/in

Vanessa Beck Limburgerhof Karim Rosfa Limburgerhof

Zozan Eheim Altrip Raimondo Alfano Ludwigshafen
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LEHRABSCHLUSSFEIER
Prüfungsbeste 2022

Vorname Nachname Ort Betrieb Ort

Friseur/in

Claudio Filippone Ludwigshafen Lillo Alfano Ludwigshafen

Amina Khatib Limburgerhof Pertsch GmbH Mannheim

Sara Shabani Römerberg Daniela Barbara Colovic Römerberg

Kauffrau/mann für Büromanagement

Madschida Capitaine Ludwigshafen Bäcker Görtz GmbH Ludwigshafen

Joshua Caspers Speyer Caspers GmbH Bauunternehmung und Zimmerei Römerberg

David Okuniewski Frankenthal Tip-Top Reinigungsservice Macek e.K. Frankenthal

Vasiliki Oustampasidou Mannheim Franz Kehl Betriebs GmbH Ludwigshafen

Minh Tam Pham Lingenfeld Bäckerei Reuther  GmbH Lustadt

Luisa Postel Limburgerhof Hammer + Postel GmbH Ludwigshafen

Alicia Seyb Speyer Bäckerei Görtz GmbH Ludwigshafen

Sima Yildirim Rödersheim-Gronau Frank Thamerus Elektro Böhl-Iggelheim

Kraftfahrzeugmechantroniker Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik oder Personenkraftwagentechnik

Jihad Albakri Frankenthal HELA GmbH Hermann Lanfer Frankenthal

Marvin Denk Neustadt Autohaus Adolf Cuntz K.G. Speyer

Max Tavernier Ludwigshafen Autohaus Scherer GmbH & Co. KG Ludwigshafen

Daniel Virjasov Dudenhofen Autohaus Klein GmbH & Co. KG Dudenhofen

Malte Waldmann Wiesloch Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH Frankenthal

Maler- und Lackierer/in

Philipp Heilmann Worms Mario Becker Mutterstadt

Ana Matijevac Frankenthal Sturm + Pfützer OHG Frankenthal

Vera Luise Schäfer Montabaur Sascha Oppinger 67346 Speyer

Maurer

Jean-Pierre Emmert Mutterstadt Heberger Hoch-, Tief- u. Ingenieurbau GmbH Schifferstadt

Dominic Englert Schifferstadt Heberger Hoch-, Tief- u. Ingenieurbau GmbH Schifferstadt

Zahntechniker/in

Sophia Frank Breitenbach Dentallabor Thomas Frank Breitenbach

Viktoria Kling Oppenheim Dental-Technik Böhlhoff GmbH Mommenheim

David Schnetz Bad Dürkheim Josef Dengler Zahntechnik GmbH Ludwigshafen

Zimmerer

Elias Archinger Harthausen Jester Zimmerei und Gerüstbau GmbH Speyer

Moritz Käfer Limburgerhof Holzbau Schuff Inh. Roland Göde Waldsee

Zweiradmechatroniker Fahrradtechnik oder Motorradtechnik

Maximilian Groß Schifferstadt Rainer Schäfer Schifferstadt

Melvin Mayer Landau in der Pfalz Rhein-Neckar Motorcycles GmbH Ludwigshafen
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AUS DEN INNUNGEN
„Weiterhin in den allerbesten Händen“

Marianne Hoffmann übergibt ihr Kosmetikstudio in Mutterstadt an Anja Köhler 

Wer aus einer Geschäftsübergabe ein 
fröhliches Fest für Mitarbeiter, Kun-
den, Familie und Freunde macht und 
Erlöse aus dieser Veranstaltung für 
einen guten Zweck spendet, den darf 
man getrost als Unternehmerpersön-
lichkeit mit Herz bezeichnen. So Ma-
rianne Hoffmann aus Mutterstadt, die 
Anfang Juli ihr Kosmetikstudio an ihre 
langjährige Mitarbeiterin Anja Köhler 
übergab.

Hoffmann, die seit 2011 Mitglied in 
der Kosmetiker-Innung der Pfalz und 
seit 2014 auch Lehrlingswartin ihrer 
Innung ist, nahm die Übergabe in der 
Geschäftsführung zum Anlass für eine 
Wohltätigkeitsveranstaltung, in deren 
Rahmen sie sich von ihren Kunden ver-
abschiedete und gleichzeitig ihre Nach-
folgerin präsentierte. Der Einladung 
zu dieser Veranstaltung waren neben 
zahlreichen Kundinnen und Kunden 
des Kosmetikstudios auch der Mut-
terstadter Bürgermeister Hans-Dieter 
Schneider, die Obermeisterin der 
Kosmetiker-Innung der Pfalz Martina 
Groeger sowie Hauptgeschäftsführer 
Jochen Heck von der Kreishandwerk-
erschaft Vorderpfalz gerne gefolgt. 

Bei Sommerwetter und in bester 
Stimmung fanden sich die Gäste der 
Veranstaltung in der Theodor-Heuss-
Straße ein. Sie überbrachten Blumen, 
kleine Geschenke und Glückwünsche. 
Sowohl für Marianne Hoffmann zu 
ihrem wohlverdienten Ruhestand als 
auch für ihre Nachfolgerin Anja Köh-
ler für einen gelungenen Start in ihre 
Selbstständigkeit. Mit einer emotiona-
len Rede bedankte sich Hoffmann bei 
Familie, Freunden und Helfern für die 
Unterstützung und selbstverständlich 
auch bei ihren Kundinnen und Kunden 
für die jahrelange Treue. 

Im Jahre 2001 hatte Marianne Hoff-
mann ihr Studio in Mutterstadt eröff-
net. Seit dieser Zeit haben sie und ihr 
Team unter dem Motto „Gepflegt von 
Kopf bis Fuß“ vielfältige professionel-
le Angebote rund um Schönheit und 
Pflege zur großen Zufriedenheit ihrer 

Kundschaft auf die Beine gestellt. Ob 
Gesichtspflege, Make-up, Maniküre, 
Pediküre oder spezielle Behandlungen, 
bei allen Angeboten des Kosmetikstu-
dios standen immer der Wohlfühleffekt 
und die Entspannung ihrer Kundinnen 
und Kunden im Mittelpunkt. 

Dass sich daran auch künftig nichts än-
dern wird, betonte ebenfalls ihre Nach-
folgerin, die seit 2006 als Kosmetikerin 
im Team tätig ist. Alle bewährten Leis-
tungen und Produkte des Studios sollen 
beibehalten werden. Obendrein stän-
den bei der Auswahl der Pflegeproduk-
te des Kosmetikstudios weiterhin die 
Verträglichkeit sowie die verwendeten 
Inhaltsstoffe im Vordergrund. Bei aller 
Betonung auf der Beibehaltung des Be-
währten konnte Anja Köhler den Fest-
gästen aber auch Neues präsentieren: 
So eine eigene App des Mutterstadter 
Kosmetikstudios sowie die Möglich-
keit online Termine zu vereinbaren. 

Aus der Hand von Hoffmann nahm 
Köhler, die eine Ausbildung als Kos-
metikerin, Fachfußpflegerin und Na-
geldesignerin absolviert hat, bei der 
Veranstaltung symbolisch den Schlüssel 
zur Übernahme des Kosmetikstudios 
entgegen. Die scheidende Geschäftsfüh-
rerin zeigte sich sicher, dass ihr Betrieb 
bei Anja Köhler weiterhin in den aller-
besten Händen sei. „Das war eine gute 
Wahl“, so auch die einhellig positiven 
Rückmeldungen ihrer Kunden.

Für die Gäste der Veranstaltung gab 
es neben Speisen und Getränken auch 
eine Verlosung. Der Hauptpreis, zwei 
Übernachtungen in einem Hotel in 
München, wurde von einer Kosme-
tikfirma gesponsert. Darüber hinaus 
verknüpften Marianne Hoffmann und 
ihre Nachfolgerin das Fest anlässlich 
der Schlüsselübergabe obendrein mit 
einem guten Zweck. Sie waren über-
eingekommen, den Erlös aus Spen-
den, dem Verkauf der Lose sowie den 
Einnahmen der Speisen und Getränke 
an die Bürgerstiftung Mutterstadt so-
wie das Projekt „Wünschewagen“ des 
Arbeiter-Samariter-Bundes Rheinland-
Pfalz zu spenden. Die Bürgerstiftung 
ist eine gemeinnützige Einrichtung der 
vorderpfälzischen Kommune, die mit 
ihrer Arbeit bürgerschaftliches Engage-
ment unterstützt. Bei dem Wünschewa-
gen des ASB handelt es sich um einen 
speziell dafür konstruierten Kranken-
transportwagen zur Erfüllung meist 
letzter Wünsche von Sterbenskranken. 

Erfreulicher Nachtrag: Ende Juli fand 
in den Räumen des Kosmetikstudios 
nunmehr die Scheckübergabe statt. In 
Anwesenheit von Obermeisterin Mar-
tina Groeger, Bürgermeister Hans-
Dieter Schneider und Hauptgeschäfts-
führer Jochen Heck konnten Marianne 
Hoffmann und Anja Köhler den Vertre-
tern der Bürgerstiftung und des ASB 
jeweils einen Scheck in Höhe von 800 
Euro überreichen. 
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ENERGIEKOSTENWAHNSINN
Plenarsitzung im Landtag von Rheinland-Pfalz

Claus Becker, Obermeister der Bäcker-
Innung Pfalz-Rheinhessen und Inha-
ber der Bäckerei De Bäcker Becker in 
Edenkoben, besuchte mit zahlreichen 
Innungskollegen am 15. September 
2022 die 29. Plenarsitzung im Landtag 
von Rheinland-Pfalz, um auf die pre-
käre Situation im Lebensmittelhand-
werk, insbesondere bei den Bäckern 
aufmerksam zu machen. Becker ist 
einer der vielen, die derzeit gegen die 
teilweise um das bis zu 10 fache gestie-
genen Energiekosten kämpfen. Beson-
ders hart trifft es die energieintensiven 
Handwerke. Hierzu gehören auch die 
Bäcker- und die Metzger. Diese Ge-
werke haben an so vielen Fronten zu 
kämpfen, dass sich viele der Betriebe 
in ihrer Existenz gefährdet sehen.

Die größten Sorgen bereitet den Be-
trieben die explodierende Energie-
preise bei gleichzeitiger unsicherer 
Versorgungslage. Hinzu kommen 
stark steigende Preise für Rohstof-
fe, Lieferengpässe und eine spürbare 
Konsumzurückhaltung bei den Kun-
den, so Becker. Vor einem Jahr waren 
die Hauptsorgen unseres Handwerks 
noch der Fachkräftemangel und die 
Auswirkungen von Corona auf unser 
Handwerk, schildert Becker. Inzwi-
schen drehen uns aber die Energieko-
sten förmlich den Hals zu um es in aller 
Dramatik zu schildern. 

Becker sucht daher nach Wegen, um 
der Branche wieder auf die Beine zu 
helfen. Unterstützung fand er dabei u.a. 
bei MDL Martin Brandl, Parlamentari-
scher Geschäftsführer der CDU-Frak-
tion im Landtag. Brandl, Sohn eines 
Bäckermeisters und ehemaligen In-
nungsmitgliedes, hielt vor kurzem eine 
vielbeachte Rede im Mainzer Landtag 
zu dem Thema  „Bäcker, Metzger und 
weitere traditionelle Betriebe brauchen 
jetzt Unterstützung“, die wir Ihnen zur 
Kenntnis weitergeben möchten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Frau Präsidentin, die Ministerpräsiden-
tin ist leider gerade raus. Derweil habe 
ich mir so ein schönes Zitat zurecht-
gelegt zu Beginn. Sie hat die Bäckerei 

Schink in Horbach angeschrieben vor 
zwei Jahren, und daraus will ich kurz 
zitieren. Zitat: „Der Kuchen hat groß-
artig geschmeckt. Ich kann mich gar 
nicht erinnern, wann ich zuletzt einen 
solch guten Butterkuchen gegessen 
habe. Und dann erfährt man auch wie-
der, wie wichtig das gute alte Bäcker-
handwerk ist und wer sein Handwerk 
versteht. Ich danke Ihnen von ganzem 
Herzen, dass Sie mit so großem En-
gagement und Leidenschaft Ihr Hand-
werk betreiben. Sie tragen damit auch 
zur Lebensqualität Ihrer Mit-bürger 
und Mitbürgerinnen bei.“ 

Jawoll! Das verdient Applaus. Da ha-
ben Sie Recht, das verdient Applaus, 
das verdient Applaus aus dem ganzen 
Haus. Denn der Bäcker um die Ecke, 
die Metzgerei nebenan, die machen 
eben auch unsere Gesellschaft aus. 
Die helfen gerade auch in ländlichen, 
in dörflichen Strukturen ein Stück weit 
Sozialarbeit zu leisten. Sie sorgen für 
Kommunikation und sind eben auch 
eine Säule des dörflichen Lebens. Und 
genau darum geht es heute, diese Säule 
zu erhalten, diese Säule zu stützen. Sie 
als Ampel haben es im Land, im Bund 
in der Hand. Handeln Sie endlich und 
helfen Sie diesen Betrieben! 

Denn, wie ist die Situation? Heute die 
Handwerkskammer Koblenz: Herr 
Krautscheid hat sich zu Wort gemel-
det. Der SWR berichtet: Neun von 
zehn Handwerksbetrieben reden über 
eine Ver-dopplung oder eine Verdreifa-
chung der Energiepreise. In Einzelfäl-
len, die uns geschildert wer-den, reden 
wir über das fünf- bis achtfache, über 
die Kündigung von Verträgen, über die 
Nicht-Möglichkeit, neue Langfristver-
träge abzuschließen. Dazu gestiegene 
Rohstoffpreise. Vom Weizen über den 
Zucker bis hin zur Hefe wird es ent-
sprechende Preissteigerungen geben 
und gibt sie heute schon. Zum Teil 
Verdopplungen dieser Kosten. Dazu 
gestiegene Lohnkosten, die Sie als 
Ampel im Bund durch die Erhöhung 
des Mindestlohns zu verantworten ha-
ben. Signifikante Men-gen Rückgänge 
an der Stelle. Das heißt ein Bäcker be-
schreibt im Gespräch mit mir: Das alles 

auf die Backwaren als Preiserhöhung 
umzulegen ist schlicht und ergreifend 
unmöglich. Und wenn die Umlegung 
dieser Kosten auf die Produkte un-
möglich ist, dann machen diese Betrie-
be Verlust. Ich will jetzt nicht auf die 
Habeck‘sche Betriebswirtschaftslehre 
eingehen, aber das sind natürlich ge-
nau die Dinge, die den Betrieben weh 
tun. Und wenn man dann der HWK 
folgt, dass im Ver-gleich zu 2020 heu-
te schon doppelt so viele Bäckereien 
ihre Betriebe abgemeldet haben, dann 
ist es nicht nur ein Alarmzeichen, es ist 
dramatisch für unsere gesamte Gesell-
schaft, meine Damen und Herren. Und 
für die Rahmenbedingungen ist die 
Ampel verantwortlich. Punkt eins: Es 
gibt eine massive Wettbewerbsverzer-
rung. Liebe Grüne, Ihr Wirtschaftsmi-
nister – was hat er gemacht? Energie-
kostendämpfungs-Programm, durch 
die Ampel, für die industrielle Nah-
rungsmittelerzeugung, für diejenigen, 
die Dauerbackwaren, Gefrierbackwa-
ren herstellen, quer durch Europa fah-
ren, die Discounter beliefern. Ist das 
Ihre Vorstellung von gutem Handwerk, 
das man fördern kann? Das ist eine 
Wettbewerbsverzerrung, die Sie zu 
verantworten haben. 

Letztendlich sponsern Sie die Dis-
counter und die Bäcker schauen in die 
Röhre, weil Sie diese Zu-schüsse, weil 
Sie diese Kostendeckel nicht erhalten. 
Bessern Sie nach. Sie sind verantwort-
lich für eine Schieflage im Wettbewerb 
zwischen den Bäckereien. Und das 
muss man sich dann mal vor-stellen: 
Grüne! Grüne, die die industrielle 
Lebensmittelproduktion bevorzugen 
vorm ehrbaren Handwerk. Das muss 
man sich mal auf der Zunge zergehen 
lassen. Dritter Punkt: Verantwortlich 
für die Perspektivlosigkeit ist auch die 
Ampel. Drei Entlastungspakete hat es 
schon gegeben. Drei Entlastungspake-
te! Kein einziges davon hat das Hand-
werk bedacht, kein einziges davon! 
Scholz sagt: Wir lassen niemanden 
allein. Genau die Handwerksbetriebe 
sind von Ihnen allein gelassen worden 
in der ganzen Zeit. Das ist ein Armuts-
zeugnis für eine Wirtschaftspolitik in 
diesem Land! 
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Plenarsitzung im Landtag von Rheinland-Pfalz

ENERGIEKOSTENWAHNSINN

Und wissen Sie, wie die Stimmung ist 
bei den Betrieben? Die Stimmung ist 
folgendermaßen: Die sagen: „Wir wa-
ren die letzten zwei Jahre systemrele-
vant.“ Systemrelevant! Jeder hat sich 
bei den Heldinnen und Helden bedankt, 
dass sie in der Corona-Krise weiterpro-
duziert, weiterverkauft haben. Die wa-
ren systemrelevant, und heute werden 
sie einfach nur ignoriert von Ihnen. 

In der zweiten Runde geht es dann 
darum, was die konkreten Vorschläge 
sind. Abschaffung der Wettbewerbs-
verzerrung, Rettungsschirm und ent-
sprechende Energiepreisdeckel. Dazu 
diskutieren wir in der zweiten Runde. 
Dankeschön. 

Frau Ministerin Schmitt, wir haben Ih-
nen ja jetzt eben auch noch mal Bei-
fall geklatscht, denn sie haben Recht: 
Jetzt ist Hilfe notwendig. Wir dürfen 
hier keine Zeit mehr verlieren. Die Bun-
desregierung, die Landesregierung darf 
keine Zeit mehr verlieren. Aber wenn 
ich hier höre das gute Gespräche ge-
führt werden, das von Berufsbildungs-
zentren die Rede ist, das man sagt, man 

steht hinterm Handwerk – tut mir leid, 
dann muss ich eine zentrale Frage stel-
len: Was hat Blätterteig-gebäck und Ihre 
Haltung, und Ihre Reden gemeinsam? 
Es fängt ganz dünn an, bläst sich dann 
groß auf, enthält aber nichts Anderes 
als süße, heiße Luft, meine Damen 
und Herren. Und wir reden doch über 
konkrete Hilfsprogramme. Konkrete 
Hilfsprogramme! Deshalb bin ich dem 
Kollegen Ehmann so dankbar. Er hat es 
gut geschildert. Es gibt ein Forderungs-
papier des Bäckerhandwerks, wo man 
tatsächlich dieses Energiekostendämp-
fungs-Programm mal auseinander-
nimmt und sagt, warum geht es im Mo-
ment nicht? Das ist ein hoch komplexes 
Thema. Aber: Drei Pakete lang hatte 
die Bundesregierung schon Zeit, sich 
darum zu kümmern, Lösungen dafür zu 
entwickeln. Stattdessen hat man drei Pa-
kete lang die Wettbewerbsverzerrungen 
zu-gunsten der Lebensmittelindustrie 
gelassen. Und das ist letztendlich der 
Punkt, der so nicht weiter sein kann. 

Und ich gebe Ihnen gern auch noch mal 
was mit, Frau Ministerin: Ende des Mo-
nats ist ein Bund-Länder-Gipfel, wis-

sen Sie ja auch. Da geht es auch um die 
Kostenbeteiligung der Länder. Und wir 
erwarten, dass es nicht wieder ein Hin 
und Her wie beim 9-Euro-Ticket gibt. 
Sondern dann muss jetzt das Land auch 
mal stehen. Wenn Sie sagen, Sie machen 
alles fürs Handwerk, dann erwarte ich 
hier auch, dass das Land mit der klaren 
Finanzaussage nach Berlin fährt und 
sagt: Jawoll, das ist uns das Handwerk 
wert. Wir geben Geld dazu, damit die 
Handwerksbetriebe auch gerettet wer-
den. Denn, und dann sind wir wieder bei 
einem Punkt. Herr Wink, was Sie vorge-
tragen haben, das sind Brotsamen, nix 
anderes. Ja, die Mehrwertsteuersenkung 
ist ein durchlaufender Kostenpunkt. Die 
Gasumlage wird weiter erhoben. Die 
Strompreisbremse hat einen unsicheren 
Einführungszeitpunkt. Die Gaspreis-
bremse soll vom Expertenrat beurteilt 
werden. Und, und, und. Das sind alles 
Kleinigkeiten. Wenn aber der Strom- und 
der Gaspreis verdrei- und vervierfacht 
wird – ich komme zum Schluss Frau 
Präsidentin – dann hilft es nichts. Und 
deshalb letzter Appell: Helfen Sie mit, 
den leckeren Butterkuchen für die Mi-
nisterpräsidentin zu retten! Dankeschön.

Carina Harders, Elektronikerin

Wir wissen, was wir tun.

Was ich tue, macht mich

erfinderisch.

HANDWERK.DE
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Globalisierung, Digitalisierung, Au-
tomatisierung – diese Schlagworte 
prägen unsere Arbeitswelt. Inmitten 
dieser Entwicklung befindet sich das 
Handwerk. Bei der Anwendung neuer 
Technologien ist auch neues Know-
How bei den Mitarbeitenden gefragt. 
Dieses muss aber erst einmal aufgebaut 
werden. Hier kommt das Dienstleis-
tungszentrum Handwerk ins Spiel. Wir 
bieten im Rahmen des Projekts „Meta.
Kompetent – BildungsBoost für deine 
Zukunft“ Unterstützung bei der Weiter-
bildung von Mitarbeitenden. 

Gemeinsam mit dem/der jeweiligen 
Mitarbeitenden erheben wir die Quali-
fikationen. Im Besonderen, aber nicht 
nur, geht es hier um die sogenannten 
Metakompetenzen. Dies sind übergrei-
fende Kompetenzen, die langfristig die 
Arbeitskraft fördern und erhalten. Ein 
Beispiel hierfür ist die digitale Kompe-
tenz. Das Tablet hat in vielen Bereichen 
des Handwerks Einzug erhalten, um 
Prozesse effektiver zu gestalten. Doch 
wenn Mitarbeitende eine geringe digita-
le Kompetenz aufweisen, führt dies zu 
erhöhtem Stress, welcher sich wieder-
um auf die Produktivität und Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz auswirkt. In Zeiten 
von Fachkräftemangel ist dies ein ech-
tes Problem. Durch eine Weiterbildung 
der Mitarbeitenden kann man Potenzia-
le heben und auch die Zufriedenheit mit 
dem Arbeitgeber erhöhen. Ein wichtiger 
Faktor, um Fachkräfte an sich zu bin-
den. Wir unterstützen und begleiten aber 
auch Fachkraftweiterbildungen. 

Durch die Arbeit der Beschäfigungs-
coaches im Projekt Meta.Kompetent 
können sich die ArbeitgeberInnen 
auf das Kerngeschäft konzentrieren. 
Die Suche nach passenden Weiterbil-
dungsangeboten und entsprechenden 
Förderungen für die Mitarbeitenden 
übernehmen wir. Am Anfang steht eine 
Analyse der vorhandenen Kompeten-
zen der Mitarbeitenden. Sowohl der 
Hard Skills – also des fachlichen Kön-
nens und Wissens, als auch der Soft 
Skills – den „weichen“ Faktoren, wie 
zum Beispiel der Sozialkompetenz. 
Im Gespräch mit den Teilnehmenden 
ergibt sich dann ein umfassendes Bild 
darüber, wie gut sie in ihrer derzeiti-
gen beruflichen Tätigkeit dastehen und 

wie es für die Zukunft aussieht. Gerade 
Letzteres gibt dem Thema Weiterbil-
dung seine Bedeutung – denn heutzuta-
ge bleibt nichts, wie es mal war. Schaut 
man im „Jobfuturomat“, wie viel der 
Arbeit eines Anlagenmechaniker/in für 
Sanitär, Heizung und Klima Stand heu-
te von Maschinen übernommen wer-
den kann, wird man wohl überrascht 
sein: Es sind 70%. Das heißt, es gibt 
heute schon Technologien, die 70% der 
Arbeit eines Menschen in diesem Be-
ruf verrichten können.

Natürlich ist es nicht sicher, ob die 
Technik in der Praxis Einzug erhält. 
Jedoch ist es von Vorteil, seine berufli-
chen Perspektiven für die Zukunft aus-

Quelle: https://job-futuromat.iab.de/#top

ZUKUNFT
Der Zukunft heute schon begegnen - Weiterbildung als …
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zuloten und sich schon heute anzueig-
nen, was man morgen brauchen wird. 
Außerdem können durch technologi-
sche und digitale Lösungen Engpässe 
beim Personal ausgeglichen werden. 
Wenn der Handwerker oder die Hand-
werkerin nicht mehr mit der Zettelwirt-
schaft beschäftigt ist oder durch den 
Einsatz moderner Technik eine Auf-
gabe schneller erledigen kann, werden 
Kapazitäten für neue Aufträge frei. 
Auch kann durch neue Technologie – 
sofern sie richtig eingesetzt wird und 
gut bei den Mitarbeitenden ankommt – 
die Gesundheit geschont und erhalten 
werden. Wenn Mensch und Maschine 
zusammen statt gegeneinander arbei-
ten, kann die Arbeit effizienter erle-
digt werden. Es ist selbstverständlich 
die Mitarbeiter zu schulen, wenn eine 
neue Maschine in der täglichen Arbeit 
eingesetzt wird – doch gilt das auch 
beim Einsatz von Technik, die nicht 
das Kerngeschäft betrifft? Werden die 
Mitarbeitenden auf dem Tablet und 
für die eingesetzte Software geschult? 

Oft wird diese Art der Weiterbildung 
vernachlässigt, genauso wie die Schu-
lung übergeordneter Kompetenzen, die 
ebenfalls einen reibungslosen Arbeits-
ablauf unterstützen. Wie wichtig ist es 
doch, dass im Team und mit den Kun-
den gut kommuniziert wird? Wie wert-
voll ist es, wenn Mitarbeitende zu Mit-
denkenden werden und dabei helfen, 
Problemen vorzubeugen. Dies bietet 
die Schulung von Metakompetenzen. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist der 
Einsatz von Fachkräften, die die deut-
sche Sprache nicht ausreichend beherr-
schen. Ihre Arbeitskraft wird dringend 
benötigt, doch auch sie müssen sich 
verständigen können. Im Zuge des Pro-
jekts Meta.Kompetent können hierfür 
Weiterbildungsmöglichkeiten – auch 
abseits typischer Integrationssprach-
kurse – vermittelt werden.

Wenn Sie Interesse an der Weiterent-
wicklung Ihrer Mitarbeitenden haben, 
können Sie sich gerne an die Beschäf-

tigungscoaches des Dienstleistungszen-
trums Handwerk wenden. Gemeinsam 
erarbeiten wir eine Lösung für den indi-
viduellen Bedarf Ihrer Mitarbeitenden.

Chantal Rihm
-Beschäftigungscoach-
Dienstleistungszentrum 
Handwerk GmbH
Ludwigsplatz 10
67059 Ludwigshafen
Telefon: 0621 59114 - 54
Telefax: 0621 59114 - 34
rihm@dlz-handwerk.de
www.dlz-handwerk.de/MetaKompetent

Rita Schawer
-Beschäftigungscoach-
Dienstleistungszentrum 
Handwerk GmbH
Ludwigsplatz 10
67059 Ludwigshafen
Telefon: 0621 59114 - 54
Telefax: 0621 59114 - 34
schawer@dlz-handwerk.de
www.dlz-handwerk.de/MetaKompetent

Ich bin

FÜR MEINE GESUNDHEIT

akti

Brucknerstr. 1 
67061 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/39 99-6000

Werden auch Sie aktiv! Wir unterstützen Sie dabei, die 
Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu fördern und zu erhalten 
und Betriebliches Gesundheitsmanagement erfolgreich 
zu etablieren.

Jetzt informieren und profitieren: www.ikk-jobaktiv.de

Nutzen Sie unsere  
kosten freien Seminare 
und Vorträge. Einfach 
QR-Code scannen und  
anmelden.
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RECHT
Pflicht des Arbeitgebers zur Einrichtung einer Zeiterfassung? Quo Vadis?

In zahlreichen Medien wird derzeit 
über eine Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts berichtet. Dabei habe das 
BAG entschieden, dass Arbeitgeber 
zur Einrichtung einer Arbeitszeiterfas-
sung verpflichtet seien. Derzeit liegt 
nur die Pressemitteilung des BAG zu 
dem Beschluss vom 13. September 
2022 – 1 ABR 22/21 – vor. 

Worum ging es?

In dem Beschlussverfahren vor dem 
Bundesarbeitsgericht ging es um eine 
Streitigkeit zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Betriebsrat einer vollstatio-
nären Wohneinrichtung.

Der Betriebsrat wollte eine Betriebs-
vereinbarung über die Einführung 
und Anwendung einer elektronischen 
Zeiterfassung mit dem Arbeitgeber 
abschließen. Die innerbetriebliche 
Verhandlung scheiterte jedoch, so 
dass der Betriebsrat die Bildung einer 
Einigungsstelle verlangte.

Der Betriebsrat stellte einen Antrag 
und das Arbeitsgericht setzte eine 
Einigungsstelle mit dem Thema „Ab-
schluss einer Betriebsvereinbarung 
zur Einführung und Anwendung einer 
elektronischen Zeiterfassung“ ein.

Der Arbeitgeber rügte die Zustän-
digkeit der Einigungsstelle, worauf-
hin der Betriebsrat die Feststellung 
begehrte, dass ein Initiativrecht zur 
Einführung einer elektronischen Zei-
terfassung besteht.

Die Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts

Das Landesarbeitsgericht hatte dem 
Antrag des Betriebsrates stattgege-
ben. Gegen diese Entscheidung legte 
der Arbeitgeber Rechtsbeschwerde 
ein. Das Bundesarbeitsgericht hat der 
Beschwerde des Arbeitgebers stattge-
geben. Der Arbeitgeber ist nach § 3 
Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG (Arbeitsschutz-
gesetz) – bei europarechtskonformer 
Auslegung – verpflichtet ein System 
einzuführen, womit die geleistete Ar-
beitszeit erfasst werden kann. Daher 
kann der Betriebsrat die Einführung 
eines Systems der Arbeitszeiterfas-
sung im Betrieb nicht mit Hilfe der 
Einigungsstelle erzwingen, da ein 
Mitbestimmungsrecht nur besteht 
wenn und soweit die betriebliche An-
gelegenheit nicht bereits gesetzlich 
geregelt ist.  

Kontext der Entscheidung

Eine Einigungsstelle wird gemäß § 
76 Abs. 1 BetrVG zur Beilegung von 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Betriebsrat und Arbeitgeber gebildet.   
Soweit keine einvernehmliche Eini-
gungsstelle gebildet werden kann, 
besteht die Möglichkeit durch Antrag 
eine solche vom zuständigen Arbeits-
gericht einsetzen zu lassen. Damit 
sollen insbesondere Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrates durchgesetzt 
und der Abschluss von Betriebsver-
einbarungen erzwungen werden. 

Etwas überraschend hat das Bundes-
arbeitsgericht in dieser kollektivrecht-
lichen Streitigkeit durch unionsrechts-
konforme Auslegung einer Norm des 
Arbeitsschutzgesetzes eine Pflicht des 
Arbeitgebers zur Erfassung von Ar-
beitszeiten gesehen. 
§ 3 ArbSchG regelt die Grundpflichten 
des Arbeitgebers hinsichtlich Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes. Nach der 
Pressemitteilung des Bundesarbeits-
gerichts soll sich daraus eine Pflicht 
des Arbeitgebers zur Erfassung der 
Arbeitszeiten ergeben, wodurch dem 
Betriebsrat kein Initiativrecht bezüg-
lich der Einführung eines Zeiterfas-
sungssystems besteht, da bereits eine 
gesetzliche Regelung vorläge.

Vorläufige Einschätzung der Ent-
scheidung

Bisher liegt nur die Pressemitteilung 
des Bundesarbeitsgerichts zu dieser 
Entscheidung vor. Das Bundesarbeits-
gericht hat darin nur die Verpflichtung 
zur Erfassung der Arbeitszeit erwähnt 
und damit die Ablehnung eines Initi-
ativrechts des Betriebsrats begründet. 
Über die Reichweite und Konsequen-
zen dieser Entscheidung ist derzeit 
nach der Pressemitteilung nur zu 
spekulieren. Einige Stimmen begrün-
den damit ein Ende der Vertrauensar-
beitszeit. Ob diese und weitergehen-
den Folgen für die Praxis tatsächlich 
durch das BAG beabsichtigt sind, ist 
fraglich. Es bleibt die ausführliche 
Begründung abzuwarten.
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RECHT
EuGH zum Urlaubsrecht – Verjährung und Verfall von Urlaubsansprüchen

In zwei Entscheidungen vom 
22.09.2022 hat der EuGH sich mit Fra-
gen zu der Verjährung und dem Verfall 
von Urlaubsansprüchen befasst. Dabei 
entschied der EuGH in zwei bzw. drei 
Vorlageverfahren des Bundesarbeits-
gericht, dass die europarechtlichen 
Vorschriften einer Verjährung von 
Urlaubsansprüchen (Aktenzeichen: 
C-120/21) und auch dem Verfall von 
Urlaubsansprüchen bei durchgehender 
Erkrankung bzw. voller Erwerbsmin-
derung (Aktenzeichen: C-518/20 und 
C-727/20) entgegenstehen können. 

1. Verjährung von Urlaubsansprüchen
In dem Vorabentscheidungsersuchen 
mit dem Aktenzeichen C-120/21 ging es 
um eine Steuerfachangestellte, die von 
ihrem ehemaligen Arbeitgeber die Ab-
geltung von 101 Urlaubstagen verlangt.

Das Verfahren vor dem BAG
In dem Verfahren vor dem BAG ver-
langt eine Arbeitnehmerin die Abgel-
tung von 101 Urlaubstagen für das Jahr 
2011 sowie Vorjahren. Die Arbeitneh-
merin konnte wegen hohen Arbeitsauf-
kommens ihren Urlaub nicht antreten. 
Erst in den Jahren 2012 bis 2017 ge-
währte der Arbeitgeber insgesamt 95 
Urlaubstage. Der Arbeitgeber ordnete 
weder Urlaub an, noch informierte er 
über die Verfallsmöglichkeit. Gegen 
den Anspruch auf Abgeltung von den 
weiteren 101 Urlaubstagen wendete 
der Arbeitgeber die Einrede der Verjäh-
rung ein. Die Urlaubsansprüche seien 
verjährt, da die regelmäßige Verjäh-
rungsfrist von drei Jahren (§ 195 BGB) 

bereits vor Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses abgelaufen sei.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in 
einem sogenannten Vorabentscheidungs-
ersuchen den EuGH gebeten zu klären, 
ob der Anspruch auf bezahlten Jahres-
urlaub verjähren kann, wenn der Arbeit-
geber seine Mitwirkungs- und Transpa-
renzpflichten nicht eingehalten hat.

Die Entscheidung des EuGH
Der EuGH folgte der Argumentati-
on des Generalanwalts und entschied, 
dass die europarechtlichen Regelun-
gen einer nationalen Rechtsnorm (hier: 
Verjährung gem. §§ 195, 199 Abs. 1 
BGB) entgegenstehen, nach der der 
Anspruch auf bezahlten Jahresur-
laub, den ein Arbeitnehmer für einen 
Bezugszeitraum erworben hat, nach 
Ablauf einer Frist von drei Jahren ver-
jährt, deren Lauf mit dem Schluss des 
Jahres beginnt, in dem dieser Anspruch 
entstanden ist, wenn der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer nicht tatsächlich in 
die Lage versetzt hat, diesen Anspruch 
wahrzunehmen.

Hintergrund der Entscheidung
Bereits im Jahr 2019 hat das Bundes-
arbeitsgericht – ebenfalls nach einem 
Verfahren vor dem EuGH – entschie-
den, dass Urlaubsansprüche nur dann 
gemäß § 7 Abs. 3 BUrlG verfallen 
können, wenn der Arbeitgeber über die 
Verfallswirkung klar und transparent 
informiert. Diese Entscheidung des 
BAG setzte die Rechtsprechung des 
EuGH aus dem Jahr 2018 um.

Arbeitgeber sollen sich nun – nach 
Auffassung des EuGH – nicht auf die 
Verjährung berufen können, soweit 
sie den Aufforderungs- und Hinwei-
sobliegenheiten nicht nachkommen. 
Womit voraussichtlich nicht nur die 
Verfallswirkung des § 7 Abs. 3 BUrlG, 
sondern auch die Verjährung gemäß §§ 
195, 199 BGB bei Verstoß gegen die 
Transparenzpflichten des Arbeitgebers 
entfallen soll.

2. Verfall von Urlaubsansprüchen 
bei durchgehender Erkrankung  
Ebenfalls am 22.09.2022 hat der EuGH 
in zwei weiteren, verbundenen Ver-
fahren, Aktenzeichen C 518/20 und 
C 727/20, auch seine Rechtsprechung 
zum Verfall von Urlaubsansprüchen 
bei durchgehender Erkrankung kon-
kretisiert. Auch hier handelte es sich 
um zwei Vorlageverfahren des Bundes-
arbeitsgerichts. 

Die Verfahren vor dem BAG
Geklagt hatten ein Frachtführer eines 
Flughafenbetreibers und eine Mitarbei-
terin eines Krankenhauses. Der Fracht-
führer verlangte die Feststellung, dass 
ihm noch 34 Urlaubstage aus dem Jahr 
2014 zustehen, die er aufgrund seines 
Gesundheitszustandes, die zu einer vol-
len Erwerbsminderung führten, nicht 
nehmen konnte. Der Arbeitgeber sei 
auch seinen Obliegenheiten, an der In-
anspruchnahme und Gewährung des 
Urlaubs mitzuwirken, nicht nachgekom-
men. Die im streitgegenständlichen Zeit-
raum durchgehend arbeitsunfähig er-
krankte Krankenhausangestellte machte 
ebenfalls die Feststellung geltend, dass 
ihr noch 14 Tage Urlaub aus dem Jahr 
2017 zustehen würden. Sie habe den 
Urlaub krankheitsbedingt nicht nehmen 
können und der Arbeitgeber habe es un-
terlassen sie auf den drohenden Verfall 
der Urlaubsansprüche hinzuweisen. 

Beide Fälle sind gekennzeichnet da-
durch, dass die Arbeitnehmer in dem 
streitgegenständlichen Urlaubsjahr, 
jedenfalls teilweise, gearbeitet hatten.

Töns GmbH & Co. KG | Telefon: +49 6331 266 00 | info@toens.de | 
Pirmasens | Saarbrücken | Neustadt | Kaiserslautern | Eppelheim

Teure Arbeitsplätze waren gestern.

Den Rest 
machen 

wir.

Arbeiten 
Sie 

einfach!

Gastbeitrag von Rechtsanwalt Sascha Wolf
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EuGH zum Urlaubsrecht – Verjährung und Verfall von Urlaubsansprüchen

Gastbeitrag von Rechtsanwalt Sascha Wolf

Die Entscheidung des EuGH
Auch hier folgte der EuGH der Ar-
gumentation des Generalanwalts und 
entschied, dass die europarechtlichen 
Regelungen einer nationalen Rechts-
norm (hier: Verfall gemäß § 7 Abs. 3 
BUrlG nach entsprechender Auslegung) 
entgegenstehen, nach der der Anspruch 
eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jah-
resurlaub, den er in einem Bezugszeit-
raum erworben hat, in dessen Verlauf 
er tatsächlich gearbeitet hat, bevor er 
voll erwerbsgemindert oder aufgrund 
einer seitdem fortbestehenden Krank-
heit arbeitsunfähig geworden ist, entwe-
der nach Ablauf eines nach nationalem 
Recht zulässigen Übertragungszeit-
raums oder später auch dann erlöschen 
kann, wenn der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer nicht rechtzeitig in die Lage ver-
setzt hat, diesen Anspruch auszuüben.

Hintergrund der Entscheidung
In der Rechtsprechung des BAG war 
bisher geklärt, dass bei durchgehender 
Arbeitsunfähigkeit die Urlaubsansprü-
che in europarechtskonformer Aus-
legung des § 7 Abs. 3 BUrlG nach 15 
Monaten nach dem Ablauf des jewei-
ligen Urlaubsjahres verfallen. Womit 
beispielsweise bei durchgehender Er-
krankung seit 01.01.2020 die gesetzli-
chen Urlaubsansprüche aus dem Jahr 
2020 am 31.03.2022 (=31.12.2020 + 
15 Monate) verfallen wären. Der Ar-
beitnehmer hätte nach bisheriger Recht-
sprechung in diesem Beispiel bei Gene-
sung im verbleibenden Jahr 2022 also 
„nur“ noch seinen Urlaubsanspruch für 
das Jahr 2022 zur Verfügung. Dies ent-

sprach dem bisherigen Verständnis der 
Rechtsprechung des EuGH insbesonde-
re der Entscheidung vom 22.11.2011, 
Aktenzeichen C-214/10.
Der EuGH erläutert in seiner Entschei-
dung, dass die genannte europarechtli-
che Rechtsprechung den Arbeitnehmer 
daran hindert, sämtliche Urlaubsan-
sprüche für den Zeitraum einer längeren 
Abwesenheit (Arbeitsunfähigkeit oder 
Erwerbsunfähigkeit) einzufordern. 
Diese Begrenzung könne allerdings 
nicht auf Ansprüche auf bezahlten Er-
holungsurlaub angewendet werden, in 
deren Bezugszeiträume (Urlaubsjahr) 
der Arbeitnehmer tatsächlich gearbei-
tet hat, bevor er voll erwerbgemindert 
oder arbeitsunfähig wurde. Für solche 
Zeiträume sei zu prüfen, ob der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer rechtzeitig in 
die Lage versetzt habe, den Anspruch 
geltend zu machen. 

3. Fazit der Entscheidungen
Unter Berücksichtigung beider Ent-
scheidungen könnte kurzgefasst 
entnommen werden, dass wenn Ur-
laubsansprüche für Zeiten von Arbeits-
leistung aufgrund Verstoßes gegen die 
Aufforderungs- und Informationsoblie-
genheit des Arbeitgebers nicht verfal-
len, diese auch nicht verjähren. Daran 
ändert sich voraussichtlich auch nichts, 
sofern ein Arbeitnehmer zwischenzeit-
lich für längere Zeit durchgehend er-
krankt ist. 
 
Seitens der Arbeitgeber sollte daher 
mindestens darauf zu achten sein, 
dass klar und transparent über den 

Verfall von Urlaubsansprüchen in-
formiert wird. Dabei sollte auch die 
konkrete Anzahl der noch offenen 
Urlaubsansprüche genannt werden. 
Darüber hinausgehend sollte noch 
überlegt werden, ob dies noch ver-
bunden wird mit der Aufforderung 
zur Einreichung von Urlaubsanträ-
gen. Der EuGH spricht in seinen Ent-
scheidungen auch immer häufiger von 
einer Aufforderungsobliegenheit des 
Arbeitgebers, welche auch das BAG 
in seinen Beschlüssen zur Vorlage an 
den EuGH (Beschluss v. 29.09.2020, 
Aktenzeichen 9 AZR 266/20, und Be-
schluss v. 07.07.2020, Aktenzeichen 9 
AZR 245/19) aufgreift.

Auch könnte es angebracht sein den 
Hinweis zu Beginn eines jeden Ur-
laubsjahres zu erteilen, da gerade in 
dem Beschluss des BAG, zur Vorlage 
bezüglich der Frage des Verfalls bei Er-
werbminderung, dies thematisiert wur-
de. Das BAG führt in dem Beschluss 
(AZ 9 AZR 245/19) aus, dass das Ri-
siko für den Arbeitgeber nur dann fak-
tisch auszuschließen wäre, „wenn er 
seinen Obliegenheiten zu Beginn des 
Kalenderjahres nachkäme“.

Abzuwarten bleibt noch die Umset-
zung durch das Bundesarbeitsgerichts 
und inwiefern dadurch diese EuGH-
Rechtsprechung Einzug in die deut-
sche Rechtsprechung findet. Für die 
Rechtssicherheit wünschenswert wäre 
gegebenenfalls auch eine Klarstellung 
des Umfangs und Zeitpunktes der Ob-
liegenheiten des Arbeitgebers.
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RECHT
Neue Minijob-Regelungen ab dem 01. Oktober 2022 

Zum 01.10.2022 traten die wesentli-
chen Regelungen des „Gesetzes zur 
Erhöhung des Schutzes durch den ge-
setzlichen Mindestlohn und zu Ände-
rungen im Bereich der geringfügigen 
Beschäftigung“ in Kraft. Aus diesem 
Grund möchten wir an dieser Stelle 
noch etwas näher darauf eingehen. 

Bekannt ist, dass der gesetzliche Min-
destlohn auf 12 Euro zum 01.10.2022 
gestiegen ist. Wir halten dies nicht für 
gut. Zu verhindern war es jedoch nicht 
(mehr). Damit einhergeht die Erhö-
hung der Minijobgrenze von 450 Euro 
auf 520 Euro.  

Der Spitzenverband der Rentenver-
sicherung und die Bundesagentur für 
Arbeit haben in diesem Zug die Ge-
ringfügigkeits-Richtlinien angepasst. 
Interessierte Betriebe können dem kom-
pletten Text bei unserer Geschäftsstelle 
(rueckert@dlz-handwerk.de) anfordern. 
Wesentlicher Inhalt, ab 01.10.2022 
steigt Minijobgrenze von 450 Euro auf 
520 Euro. Der gesetzliche Mindestlohn 
beträgt ab dem 01.10.2022 12,00 Euro. 
Beim gesetzlichen Mindestlohn sollen 
immer 10 Wochenstunden möglich sein 
(43,33 Monatsarbeitsstunden). 

Die Verdienstgrenze wird zukünftig 
dynamisch angepasst und dies alle 2 
Jahre, dies ist neu. In der Vergangen-
heit geschah das nur sehr selten. 

Zur Verdienstgrenze: maßgeblich ist 
weiterhin nicht der einzelne Monats-
verdienst, sondern die Jahresgrenze von 
6.240 Euro (entspricht durchschnittlich 
520 Euro/Monat in 12 Monaten). 

Zulässige Überschreitung der Mini-
job-Grenze: bisher galt, gelegentli-
che Überschreitung an bis zu 3 Ka-
lendermonaten im Zeitjahr. Es galt 
eine Rückschau von 12 Monaten. Bei 
Unvorhersehbarkeit, z.B. wenn ein 
erhöhter Arbeitseinsatz wegen Krank-
heitsvertretung vorlag, konnte in den 
Monaten sogar unbegrenzt hinzuver-
dient werden. Ab dem 01.10.2022 gilt 
jetzt: gelegentliche Überschreitung an 
bis zu 2 Kalendermonaten im Zeitjahr. 
Verdienstbegrenzung: Sind Vorausset-

zungen (gelegentlich/unvorhersehbar) 
erfüllt, darf der Verdienst in den beiden 
Monaten insgesamt das Doppelte der 
monatlichen Verdienstgrenze mithin 
1.040 Euro nicht überschreiten. 

Der Mindestbeitrag zur gesetzlichen 
Rentenversicherung bei Zahlung von 
Pflichtbeiträgen ändert sich ab dem 
01.10.2022 nicht. Er beträgt weiterhin 
32,55 Euro und wird von 175 Euro im 
Monat berechnet. 

Kurzfristige Beschäftigung (Saison-, 
3-Monats-Beschäftigung): Die Zeit-
grenzen ändern sich nicht. Die Grenze 
für die Prüfung der Berufsmäßigkeit 
erhöht sich ebenfalls auf 520 Euro. 

Rentner: für Altersvollrentner vor Er-
reichen der Regelaltersgrenze beträgt 
die Hinzuverdienstgrenze für das Ka-
lenderjahr 2022 46.060 Euro. Damit 
wirkt sich die neue Verdienstgrenze hier 
nicht aus. Altersvollrentner nach Errei-
chen der Regelaltersrente können einen 
unbegrenzten Betrag hinzuverdienen, 
ohne Auswirkungen auf die Höhe der 
Rente befürchten zu müssen. Bisher 
gilt bei Bezug einer vollen Erwerbs-
minderungsrente oder einer Knapp-
schaftsausgleichsleistung weiterhin die 
Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro 
im Kalenderjahr. Ein gelegentliches 
unvorhersehbares Überschreiten der 
Verdienstgrenze im Minijob könnte 
dazu führen, dass Rentnerinnen und 
Rentner diese kalenderjährliche Hin-
zuverdienstgrenze überschreiten. Dies 
würde sich rentenschädlich auswirken. 

Erhöhung von Lohnkosten bei Midi-
jobs

Von der Öffentlichkeit fast vollständig 
unbeachtet, sind die für Arbeitgeber 
kostenintensiven Auswirkungen der 
Änderungen der Midijobs in dem Ge-
setz eingeführt worden. Hintergrund ist 
die Aufgabe der paritätischen Beitrags-
finanzierung. Als Midijobs gelten ab 
01.10.2022 gemäß § 20 Absatz 2 und 
2a SGB IV sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsverhältnisse mit einem 
monatlichen Entgelt zwischen 520,01 

Euro und 1.600 Euro (bisher zwischen 
450,01 Euro und 1.300 Euro). 

Durch die Aufgabe der paritätischen 
Finanzierung der Arbeitgeberbeiträge 
zur Sozialversicherung im Midijob-
Bereich wird ab 520,01 Euro nicht 
mehr der normale hälftige Arbeitgeber-
anteil von aktuell 19,975% gelten, son-
dern ein erheblich höherer Arbeitge-
beranteil von bis zu 28%, der dann bis 
zur oberen Midijob-Grenze von 1.600 
Euro auf den normalen Arbeitgeberan-
teil degressiv abschmilzt. 

Beispielsweise bedeutet das bei einem 
monatlichen Entgelt 

 � 520,01 Euro: 28,06 % Arbeitgeber-
anteil, also um 8,08 Prozentpunkte 
erhöht 

 � 600,00 Euro: 26,48 % Arbeitgeber-
anteil, also um 6,50 Prozentpunkte 
erhöht 

 � 800,00 Euro: 23,91 % Arbeitgeber-
anteil, also um 3,93 Prozentpunkte 
erhöht 

 � 1.000,00 Euro: 22,37 % Arbeitgeber-
anteil, also um 2,39 Prozentpunkte 
erhöht 

 � 1.200,00 Euro: 21,35 % Arbeitgeber-
anteil, also um 1,37 Prozentpunkte 
erhöht

 � Ab 1.600,00 Euro: 19,975 % = hälfti-
ger normaler Arbeitgeberanteil 

Das ist eine weitere, gesetzliche Kos-
tensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten, 
die in Ihrer bisherigen Kalkulation im 
Bereich der sozialversicherungspflich-
tigen Teilzeitbeschäftigung zu verkraf-
ten ist. Vielen ist dies noch immer nicht 
bewusst.  

Midijobber (Übergangsregelungen für 
Beschäftigte, die von 450,01 Euro bis 
520 Euro verdienen): 

Beschäftigte, die bis zum 30.09.2022 
durchschnittlich im Monat 450,01 bis 
520 Euro verdienen, sind als Midijob-
ber in allen Zweigen der Sozialversi-
cherung versicherungspflichtig. Diesen 
Versicherungsschutz behalten die Ar-
beitnehmer unter bestimmten Voraus-
setzungen auch ab dem 01.10.2022. 
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Es gelten Übergangsregelungen in der 
gesetzlichen Krankenversicherung und 
Pflegeversicherung sowie in der Ar-
beitslosenversicherung. Danach bleiben 
Arbeitnehmer in diesen Versicherungs-
zweigen bis längstens zum 31.12.2023 
unter den bisherigen Regelungen für 
einen Midijob versicherungspflichtig. 
In der Rentenversicherung unterliegen 
diese Arbeitnehmer hingegen ab dem 
01.10.2022 aufgrund eines Minijobs 
der Versicherungspflicht. Betroffene 
Arbeitnehmer können in jedem einzel-
nen Versicherungszweig die Befreiung 
von der Versicherungspflicht bei ihrem 
Arbeitgeber beantragen (also auch nur 
in einzelnen Zweigen). Das hat dann 
Auswirkung auf den jeweiligen Status 
und Versicherungsschutz. Übergangs-
fälle, in denen ab 01.10.2022 in der 
Rentenversicherung ein Minijob vor-
liegt, können pauschal mit zwei Prozent 
versteuert werden. Die Pauschsteuer 
hat der Arbeitgeber dann an die Mini-
jobzentrale zu zahlen. Der Antrag auf 
Befreiung von der Versicherungspflicht 
kann beim Arbeitgeber gestellt werden. 
Dieser nimmt den Antrag zu den Ent-
geltunterlagen. Wird der Antrag bis zum 
02.01.2023 gestellt, so wirkt die Befrei-
ung rückwirkend ab 01.10.2022. Nach 
dem 02.01.2023 ist in der Kranken- und 
Pflegeversicherung kein Antrag mehr 
möglich. 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat einen 
durchschnittlichen Verdienst von 500 
Euro monatlich. Er bleibt daher auf-
grund der Übergangsregelung zunächst 
versicherungspflichtig in der Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung. 
Am 15.12.2022 stellt der Arbeitnehmer 
beim Arbeitgeber einen Antrag auf Be-
freiung von der Versicherungspflicht 
für alle vorgenannten Versicherungs-
zweige. Ergebnis: Der Arbeitnehmer 
wird rückwirkend zum 01.10.2022 von 
der Versicherungspflicht in der Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-
rung befreit. In der Folge liegt in diesen 
Versicherungszweigen ein Minijob vor. 
Achtung: Sofern nach dem 30.09.2022 
noch Leistungen aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung in Anspruch ge-
nommen wurden, wirkt die Befreiung 
von der Kranken- und damit auch von 

der Pflegeversicherungspflicht erst ab 
dem Monat, der auf die Antragstellung 
folgt. In der Arbeitslosenversicherung 
wäre ein Befreiungsantrag auch noch 
nach dem 02.01.2023 möglich. Dann 
wirkt die Befreiung jedoch erst von 
Beginn des Monats, der auf die Antrag-
stellung folgt. 

Besonderheiten für die Familienversi-
cherung in der Krankenversicherung/
Pflegeversicherung Die Einkommens-
grenze für die Familienversicherung 
wird zum 01.10.2022 auf die Höhe der 
neuen Minijob-Verdienstgrenze von 520 
Euro angehoben. Für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die ab Oktober 
aufgrund dieser Erhöhung die Voraus-
setzungen für eine Familienversiche-
rung erfüllen, endet die Versicherungs-
pflicht in der Krankenversicherung (und 
damit auch in der Pflegeversicherung) 
automatisch. Die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sind dann über die 
Familienversicherung bei ihrer Kran-
kenkasse gesetzlich krankenversichert 
und die Beschäftigung wird zum Mi-
nijob. Der von dem Arbeitnehmer 
bzw. der Arbeitnehmerin vorzulegende 
Nachweis der Krankenkasse ist vom Ar-
beitgeber bzw. von der Arbeitgeberin zu 
den Entgeltunterlagen zu nehmen. 

Regelung in der Rentenversicherung 
In der Rentenversicherung ist ab 
01.10.2022 keine bestandsgeschützte 
Übergangsregelung erforderlich, weil 
auch Minijobs rentenversicherungs-
pflichtig sind. Während also Beschäf-
tigte mit einem regelmäßigen monat-
lichen Arbeitsentgelt von 450,01 Euro 
bis 520 Euro aufgrund einer mehr als 
geringfügigen Beschäftigung versiche-
rungspflichtig in der Kranken-, Pfle-
ge- und Arbeitslosenversicherung sind, 
liegt aufgrund derselben Beschäftigung 
in der Rentenversicherung ein Minijob 
vor. Wie bei allen Minijobs können 
sich die Beschäftigten auf Antrag von 
der Rentenversicherungspflicht und 
damit auch von der Zahlung eigener 
Beitragsanteile (15% + 3,6%) befreien 
lassen. 

Zuständige Einzugsstelle: Minijob-
Zentrale oder Krankenkasse? 

Für Minijobs ist die Minijob-Zentra-
le die zuständige Einzugsstelle und 
Ansprechpartner für die Arbeitgeber 
sowie die Beschäftigten. Mehr als ge-
ringfügige versicherungspflichtige Be-
schäftigungen im Übergangsbereich 
werden hingegen von der zuständigen 
Krankenkasse betreut. Wenn die be-
schriebenen Übergangsregelungen 
angewandt werden, haben es die Ar-
beitgeber daher vorübergehend, bis 
längstens zum 31.12.2023, mit zwei 
Einzugsstellen zu tun: In der gesetz-
lichen Rentenversicherung liegt ein 
Minijob vor, daher ist hier die Minijob-
Zentrale zuständig. Für die anderen 
Versicherungszweige der Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
ist beitrags- und melderechtlich die Zu-
ständigkeit der Krankenkasse gegeben. 
Für den Einzug der Umlagen U1 und 
U2 sowie der Insolvenzgeldumlage ist 
bei Übergangsfällen die Minijobzent-
rale zuständig. 

Was ist melderechtlich zu beachten? 
Für Übergangsfälle, in denen ab 
01.10.2022 in der Rentenversicherung 
ein Minijob vorliegt, müssen Arbeit-
geber im Meldeverfahren, und damit 
letztendlich auch hinsichtlich der Bei-
tragszahlung, Änderungen vornehmen: 
• Abmeldung der Beschäftigung bei 
der Krankenkasse mit Meldegrund 32 
(Beitragsgruppenwechsel) • Anmel-
dung mit Meldegrund 12 (Beitrags-
gruppenwechsel) bei der Minijob-
Zentrale für die Rentenversicherung 
mit Beitragsgruppenschlüssel „0-1-
0-0“ • Anmeldung mit Meldegrund 
12 für die Versicherungszweige der 
Kranken-, Arbeitslosen- und Pflege-
versicherung bei der Krankenkasse mit 
Beitragsgruppenschlüssel „1-0-1-1“. 
Die zu meldenden Beitragsgruppen-
schlüssel stellen den Fall dar, in de-
nen die Versicherungspflicht aufgrund 
des Bestandsschutzes in der Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
für eine nicht geringfügige Beschäf-
tigung sowie Versicherungspflicht in 
der Rentenversicherung aufgrund einer 
geringfügig entlohnten Beschäftigung 
besteht. Er variiert abhängig davon, ob 
eine Versicherungspflicht in den ein-
zelnen Versicherungszweigen besteht 
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oder eine Befreiung beantragt wird 
bzw. in der Kranken- und Pflegeversi-
cherung die Voraussetzungen für eine 
Familienversicherung erfüllt sind. Der 
Personengruppenschlüssel lautet im-
mer einheitlich „109“. 

Beispiel: Ein Aushilfsfahrer erzielt 
einen durchschnittlichen monatlichen 
Verdienst von 510 Euro. Da er über 
seine Ehefrau die Voraussetzungen für 
eine Familienversicherung erfüllt, un-
terliegt er nicht dem Bestandsschutz 
in der Kranken- und Pflegeversiche-
rung. Zusätzlich erklärt er gegenüber 
seinem Arbeitgeber schriftlich, dass er 
sich von der Versicherungspflicht in 
der Arbeitslosenversicherung befreien 
lassen möchte. Sein Arbeitgeber muss 
daher folgende Meldungen einrei-
chen, da es sich um einen vollständi-
gen Wechsel von einer nicht geringfü-

gigen Beschäftigung (Personengruppe 
101) zu einer geringfügig entlohnten 
Beschäftigung (Personengruppe 109) 
handelt: • Abmeldung bei der Kran-
kenkasse zum 30.09.2022 mit Melde-
grund 31 (Wechsel der Einzugsstelle) 
• Anmeldung bei der Minijob-Zentrale 
ab 01.10.2022 mit Meldegrund 11 und 
Beitragsgruppenschlüssel “6-1-0-0” 
(Pauschalbeitrag Krankenversiche-
rung und Pflichtbeitrag zur Renten-
versicherung) 

Welches „Midijob-Recht“ findet An-
wendung, wenn Beschäftigte im Über-
gangsbereich wegen Bestandsschutz 
(450,01 Euro bis 520 Euro) Midijobber 
bleiben wollen? 
Die Frage ist von Bedeutung, da ab 
dem 01.10.2022 die Sozialversiche-
rungsbeitragsanteile der Beschäftigten 
und Arbeitgeber völlig neu berechnet 

werden (Aufgabe der paritätischen 
Finanzierung). Die Übergangsrege-
lung bestimmt, dass für die Midijob-
ber zwischen 450,01 Euro und 520 
Euro bis zum 31.12.2023 das bis zum 
30.09.2022 in diesem Bereich gelten-
de Verfahren zur Beitragsbemessung 
und Beitragstragung (Midijobregelung 
450,01 Euro bis 1.300 Euro) weiter 
Anwendung findet. Ausnahme: In der 
Rentenversicherung gilt dies nicht, 
da hier die Beschäftigten ab dem 
01.10.2022 als Minijobber gelten. Ihre 
Pflichtbeiträge werden auf Grundlage 
ihres tatsächlichen Arbeitsentgelts be-
rechnet. Übergangsvorschriften wird es 
ab der Dynamisierung 2024 nicht mehr 
geben. Fällt ein Midijobber dann unter 
die Minijob-Grenze, liegt insgesamt 
ein Minijob vor. Der bisherige Be-
standsschutz (01.10.2022-31.12.2023) 
endet damit.

HANDWERK.DE

Wir wissen, was wir tun.

Was ich tue, macht mich

glücklich.

Claudia Ziegler, Friseurin
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80. Geburtstag von Albert Zorn

zeugwartung garantieren die Zukunft 
der Firma. Überdies ist Auto Zorn mit 
Leidenschaft Ausbildungsbetrieb und 
Innungsmitglied. Zur Angebotspalette 
zählt neben allen gängigen Serviceleis-
tungen beispielsweise auch ein Treue-
pass, der Stammkunden kostenfreie 
Leistungen wie einen Reifenwechsel 
oder eine Abgasuntersuchung ermög-
licht. Im Jahr 2020 hat Auto Zorn am 
Projekt „Zukunftsoption Fachkraft“ 
des Dienstleistungszentrum Handwerk 
teilgenommen und dabei ein Zertifikat 
als „Top Arbeitgeber“ erzielt.

Ein Blick auf die Homepage der Firma 
lässt vermuten, dass der Familienbe-
trieb und seine Beschäftigten tatsäch-
lich so etwas wie ein eingeschworenes 
Team sind. So werden alle Personen – 
vom Meister bis zum Azubi – persön-
lich mit ihren besonderen Stärken und 
Fähigkeiten ausgesprochen herzlich 
vorgestellt. Über Norman Horn, den 
zweiten Kfz-Meister im Unternehmen, 
heißt es zum Beispiel, dass er „sehr zur 
Freude des Familienbetriebes seit Feb-
ruar 2020 wieder das Team mit seinen 
vielfältigen meisterlichen Kenntnissen 
rund um alle Nöte des Kfz bereichert“. 
Philipp Dietz, Kfz-Geselle, wird kurz 
und knapp mit „verkürzte Lehrzeit – 
Prüfung erfolgreich bestanden, will-
kommen im Team der Ausgelernten“ 
vorgestellt. Mateusz Szczepanski, 
Auszubildender, „gehört als Kfz-Azubi 
seit September 2021 zum Team und ist 
wissbegierig und fleißig“. Und auch Al-

bert Zorn, der 80-jährige Jubilar, wird 
als „zwar im Ruhestand, aber immer 
noch Baustein der Firma“ präsentiert. 

Seinen Geburtstag hat Albert Zorn, 
der auch mit 80 noch Rad fahren in 
der Pfalz zu seinen Freizeitbeschäfti-
gungen zählt, wie jedes Jahr mit seiner 
Frau und seinen drei Schwestern in ei-
nem abgeschiedenen Traditionshotel in 
der Nähe von Baiersbronn im Schwarz-
wald verbracht. Die Innung des Kraft-
fahrzeuggewerbes Vorderpfalz und die 
Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz 
wünschen Albert Zorn, dass ihm Ge-
sundheit und Schaffensfreude auch in 
den kommenden Jahren vergönnt sein 
mögen, damit er in seiner Werkstatt 
weiterhin als „Baustein der Firma“ sei-
nen Mann stehen kann.

Albert Zorn, Kfz-Meister und ehema-
liger Geschäftsführer der Firma Auto 
Zorn GmbH in Schifferstadt, feierte im 
August seinen 80. Geburtstag. Nach 
seiner Lehr- und Gesellenzeit legte er 
1969 seine Meisterprüfung im Kfz-Ge-
werbe ab. Obwohl mittlerweile schon 
einige Jahre im Ruhestand, nimmt er 
auch heute noch immer aktiv am Werk-
stattgeschehen teil.

1984 hat Albert Zorn, gemeinsam mit 
seiner Ehefrau Inge, das inhaberge-
führte Unternehmen „Auto Zorn“ ge-
gründet. Bereits ein Jahr später wurde 
der Betrieb Mitglied in der Innung des 
Kraftfahrzeuggewerbes Vorderpfalz. 
Sein Sohn Stephan, ebenfalls Kfz-
Meister, ist heute Geschäftsführer des 
Unternehmens und darüber hinaus seit 
2008 auch Mitglied im Vorstand der 
Kfz-Innung. Der Familienbetrieb wird 
durch Sylvia Zorn komplettiert, die als 
Prokuristin das Rechnungswesen und 
sämtliche Bürotätigkeiten managt.

Die Auto Zorn GmbH hat sich durch 
Albert und Stephan Zorn als Werk-
statt für Automobile, Wohnmobile 
und Kleintransporter einen Namen 
erworben, der weit über die Grenzen 
der vorderpfälzischen Kommune hin-
ausgeht. Besonderes Augenmerk liegt 
auf der persönlichen Kundenbetreu-
ung und der fairen Beratung rund um 
sämtliche Automobil-Fragen. Ständige 
Fortbildungen in den Bereichen Elek-
trik, Elektronik und allgemeine Fahr-
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Im August feierte Hans Walter Zöll-
ner, Elektromeister aus Bad Dürkheim, 
seinen 75. Geburtstag. Für die Innung 
der Elektro- und Informationstechnik 
Vorderpfalz gratulierte Obermeister 
Manuel Borner, für die Kreishandwer-
kerschaft Hauptgeschäftsführer Jochen 
Heck. 

Zöllners Karriere im Elektrohandwerk 
begann 1962 mit seiner Ausbildung 
bei der Firma Geibel Elektrotechnik. 
Seine Gesellenprüfung als Elektroin-
stallateur legte er drei Jahre später er-
folgreich ab. Als führender Mitarbeiter 
des Unternehmens war er im Anschluss 
lange Jahre in die Lehrlingsausbildung 
eingebunden. Zu seinen Aufgaben 
gehörten die Ausbildung des Berufs-
nachwuchses und die Vorbereitung 
der Auszubildenden auf die Prüfung. 
Eine Aufgabe, der er mit großem En-
gagement nachkam. Sein Interesse und 
seine Bemühungen im Zusammenhang 
mit der Unterstützung des Berufsnach-
wuchses führte im Jahr 1985 dazu, dass 
Zöllner in den Prüfungsausschuss des 
Elektrohandwerks berufen wurde. In 
den ersten Jahren als Arbeitnehmer- 
und von 2004 bis 2019 als ordentlicher 
Arbeitgebervertreter. 2004 übernahm 

er darüber hinaus das Amt des Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses der 
Elektriker in den drei Fachrichtungen 
Automation, Energie- und Gebäude-
technik sowie Informationstechnik und 
Telekommunikation.

Den Sprung in die Selbstständigkeit 
wagte Zöllner 1994. Vier Jahre später 
absolvierte er mit Erfolg seine Meis-
terprüfung im Elektrohandwerk. Eine 
Leistung die Respekt verdient, war 
Zöllner zum damaligen Zeitpunkt doch 
bereits 50 Jahre alt. Der Elektromeister 
ist seit annähernd dreißig Jahren In-
nungsmitglied. Von 2002 bis 2019 hat 
er sich darüber hinaus ehrenamtlich im 
Vorstand der Elektroinnung engagiert. 
Für seinen herausragenden ehrenamt-
lichen Einsatz im Elektrohandwerk 
erhielt Zöllner im Jahr 2014 vom Fach-
verband Elektro- und Informations-
technik Hessen/Rheinland-Pfalz die 
Ehrennadel in Silber. Außerdem wür-
digte die Handwerkskammer der Pfalz 
im Jahr 2012 seine langjährigen Ver-
dienste im Handwerk mit der Ehrenna-
del in Gold. Im Ortsverband der CDU 
Maxdorf bringt sich der Jubilar über-
dies seit vielen Jahren auch in kommu-
nalpolitische Themen ein.

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk 
war der Besuch, der nur alle zehn 
Jahre aufgeführten Passionsspiele, in 
Oberammergau, gemeinsam mit sei-
ner Frau. Die Innung der Elektro- und 
Informationstechnik Vorderpfalz und 
die Kreishandwerkerschaft wünschen 
Hans Walter Zöllner auch in Zukunft 
noch viele Gelegenheiten für das eine 
oder andere besondere Kulturerlebnis. 

70. Geburtstag von Monika Ofer

Monika Ofer, stellvertretende Ober-
meisterin der Friseur-Innung Vorder-
pfalz, feierte ihren 70. Geburtstag. Die 
besten Glückwünsche der Innung zum 
runden Geburtstag überbrachte Ober-
meisterin Corinna Stock sowie ihre 
Stellvertreterin Corinna Bengel.

Die Gesellenprüfung hat das langjäh-
rige Vorstandsmitglied und Besitzerin 
eines grundsoliden Friseurbetriebes in 
Speyer vor 50 Jahren erfolgreich be-
standen. Die Friseur-Meisterprüfung 
folgte 1978 bei der Handwerkskammer 
Mannheim.

Nur wenige Jahre später übernahm 
Monika Ofer einen Friseurbetrieb mit 
einer Mitarbeiterin, die sie noch bis 
heute beschäftigt. Nach ihrem Innungs-
eintritt 1987 wurde Ofer im Jahr 2005 
zur stellvertretenden Obermeisterin der 
Friseur-Innung Vorderpfalz gewählt. 
Dieses Amt begleitet sie bis 2021.

Das größte Hobby der Friseurmeisterin 
ist nach wie vor ihr Beruf. Sollte dann 
noch etwas Zeit bleiben, steht Reisen 
ganz oben auf der Liste ihrer Freizei-
taktivitäten.

75. Geburtstag von Hans Walter Zöllner
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70. Geburtstag von Franz Freer

GEBURTSTAGE

Seinen 70. Geburtstag feierte Franz 
Freer, langjähriges Mitglied der Innung 
der Elektro- und Informationstechnik 
Vorderpfalz, im September.

Seine Ausbildung begann der Jubilar 
1967 bei der Firma Elektro Baumann 
in Frankenthal, im Anschluss war er 4 
Jahre für die Firma Grundig tätig, ehe 
er am 01.09.1978 die Firma Franz Fre-
er Meisterbetrieb gründete. Reparatur, 
Verkauf und Kundendienst für Radio-
Fernseher und Antennenbau war der 
Beginn. Seine Meisterprüfung legte 
er am 06.09.1979 in Kaiserslautern 
ab. 1982 wurde der Meisterbetrieb 
um ein Hi-Fi-Studio erweitert. Über 
10 Jahre gab es auch einen Videofilm-

verleih. 1990 war er in Erfurt mit fünf 
Geschäften am Aufbau Ost beteiligt. 
1994 wurde erneut umgebaut und das 
Angebot mit Haushaltsgeräten wie z.B. 
Waschmaschinen, Wäschetrockner, 
Geschirrspüler, Elektroherden, Kühl- 
und Gefriergeräte sowie Einbaugeräten 
erweitert. Im Laufe seiner Selbständig-
keit hat er viele Lehrlinge ausgebildet, 
die heute zum Teil ebenfalls selbststän-
dig oder in führenden Stellungen sind. 
Seinen Geburtstag verbrachte der Vater 
von drei Söhnen im Kreise seiner Fa-
milie.

In seiner Freizeit findet man ihn beim 
Angeln, im Karnevalsverein oder im 
Gemeinderat.

60. Geburtstag von Johannes Merz

Seinen 60. Geburtstag feierte Johan-
nes Merz, Lehrlingswart der Innung 
der Elektro- und Informationstechnik 
Vorderpfalz. Die Glückwünsche der 
Innung überbrachten Obermeister Ma-
nuel Borner, Ehrenobermeister Bernd 
Heiser sowie das Vorstandsmitglied 
Dr. Rudolf Maleri. Für die Kreishand-
werkerschaft Vorderpfalz überbrachte 
Hauptgeschäftsführer Jochen Heck die 
besten Glückwünsche.

In der Innung engagiert sich Merz schon 
zahlreiche Jahre, von 2011 bis 2014 als 
Rechnungsprüfer und seit 2014 im Vor-
stand. Hier begleitet er seit 2021 das 
Amt des Lehrlingswartes, ebenfalls ak-
tiv ist er im Berufsbildungsausschuss.

Seine Firma gründete Merz im Jahr 
1990 als Einzelkämpfer, im Laufe des 

Jahres stellte er den ersten Azubi und 
Gesellen ein. Erste Stammkunden, die 
ihn bis heute noch begleiten, wurden 
akquiriert. 

Im Jahr 2000 wurden neue Räumlich-
keiten in Speyer bezogen. Damals war 
die Adresse noch eine Sackgasse, die 
Zufahrt ein Feldweg. 2008 zählte die 
Firma bereits 25 Mitarbeiter.

Im Jahr 2010 zum 20-jährigen Be-
triebsjubiläum wurde die Firma um 
eine weitere Halle erweitert. Im Jahr 
2015 war die Mitarbeiterzahl bereits 
auf 65 gestiegen, 2016 stiegen seine 
Söhne mit in das Unternehmen ein. 
2019 wurde das Projekt Neubau in der 
Nachtweide gestartet und 2021 ein Jahr 
nach dem 30-jährigen Firmenjubiläum 
wurde der neue Standort bezogen.
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GEBURTSTAGE

Helmut Schreider, Schreinermeister 
aus Frankenthal und Obermeister der 
Schreiner-Innung Vorderpfalz, feierte 
im August seinen 60. Geburtstag, den 
er mit seiner Familie auf Sylt verbrach-
te. Die Geschäftsführung der Kreis-
handwerkerschaft Vorderpfalz gratu-
lierte im Betrieb mit guten Wünschen 
und einem Präsentkorb. 

Nach seiner Ausbildung, die er von 
1978 bis 1981 bei Roland Kessler 
in Ruchheim absolvierte, sammel-
te Schreider zunächst bei der Firma 
Franz Kehl in Ludwigshafen Berufs-
erfahrung. Im April 1990 legte er be-
rufsbegleitend seine Meisterprüfung 
ab. 1992 erwarb er zudem erfolgreich 
den Abschluss zum Betriebswirt des 
Handwerks. Zwei Jahre später über-
nahm er die, von seinem Vater Dieter 
Schreider gegründete, Schreinerei in 
Frankenthal. 

Die Schreinerei besteht heute aus einem 
Team junger motivierter Mitarbeiter, 
das seinen Kunden die komplette Leis-
tungspalette des Schreinerhandwerks 
bietet. Ob im Möbel- oder Innenaus-
bau, ob bei Fenstern und Türen, bei der 
Parkettverlegung oder im Ladenbau 
- immer steht der Frankenthaler Be-
trieb für Qualität auf höchstem Niveau, 
Zuverlässigkeit und Termintreue. Eine 
Besonderheit im Leistungs-Portfolio: 
Schreider gehört mit seiner Schreinerei 
zu den wenigen Spezialisten des Lan-
des in Sachen Einbruchsschutz und Si-
cherheitsmaßnahmen. 

Bereits seit 1994 engagiert sich Schrei-
der im Prüfungsausschuss für das 
Tischlerhandwerk. Von 1999 bis 2006 
bekleidete er darüber hinaus das Amt 
des Lehrlingswartes in seiner Innung, 
ehe er zum stellvertretenden Obermeis-

ter der Schreiner-Innung Vorderpfalz 
gewählt wurde. Und dann, im Novem-
ber 2014, zum Obermeister. Dieses Eh-
renamt hat der Jubilar bis heute inne. 
Nicht nur im Vorstand seiner Innung, 
auch in der Kreishandwerkerschaft en-
gagiert sich Schreider. Bei der Mitglie-
derversammlung Ende 2017 wurde er 
in den Vorstand gewählt, dem er eben-
falls bis heute angehört. 

Seit 2001 ist Schreider überdies öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger für das Tischlerhandwerk, 
eine oft zeitaufwendige Tätigkeit, der 
er jedoch mit Freude nachgeht. Seit 
2019 gehört der Schreinermeister dar-
über hinaus, der aus Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern bestehenden 
Vollversammlung der Handwerkskam-
mer der Pfalz an. Außerdem ist er seit 
2008 als ehrenamtlicher Richter am Ar-
beitsgericht Ludwigshafen eingesetzt. 

Seit Juli des vergangenen Jahres darf 
sich Schreider über eine höchst selten 
verliehene Auszeichnung freuen. Die 
Handwerkskammer der Pfalz würdigte 
sein Engagement in Sachen Ausbildung 
mit der Ehrennadel in Gold. Obwohl er 
sich mit Erfolg für eine angemessene 
Erhöhung der Lehrlingsvergütung ein-
gesetzt hat, weiß Schreider, dass es – 
nicht nur im Tischlerhandwerk – immer 
schwieriger wird geeignete Bewerber 
zu finden. Unabhängig davon hat er mit 
Eignungstests und betrieblichen Prakti-
ka in seinem Betrieb gute Erfahrungen 
gemacht. Mehrere seiner Auszubilden-
den wurden bei überregionalen Wett-
bewerben ausgezeichnet. Und zwei von 
ihm ausgebildete Tischlerinnen haben 
sogar die Meisterprüfung bestanden. 

Der Jubilar ist verheiratet und Vater 
von drei Töchtern. Der, wie er von sich 

selbst sagt, „unbequeme Kritiker“ ver-
bringt seine Freizeit gern mit seiner Fa-
milie. Dazu gehört auch, dass er gerne 
kocht. Und wenn er nicht in der Küche 
steht, kann man ihn vielleicht auf dem 
Fahrrad in der Pfalz antreffen. In seiner 
Heimatstadt war er 24 Jahre Mitglied 
der „Gockelswoog von 1875“. Diese 
Vereinigung von Frankenthaler Bür-
gern, vorwiegend Handwerkern, veran-
staltet in der Faschingszeit regelmäßig 
ein sogenanntes Wohltätigkeitswiegen. 

Die Schreiner-Innung und die Kreis-
handwerkerschaft Vorderpfalz wün-
schen Helmut Schreider noch viele er-
folgreiche Jahre – für sein Unternehmen 
und die Belange seines Handwerks. 

60. Geburtstag von Helmut Schreider
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GEBURTSTAGE
60. Geburtstag von Ansgar Schmitt

Seinen 60. Geburtstag feierte Ansgar 
Schmitt, langjähriges Vorstandsmit-
glied der Glaser-Innung Vorderpfalz, 
im Juli diesen Jahres. Zu den zahlrei-
chen Gratulanten gehörten u.a. Kreis-
handwerksmeister Christian Hane-
mann sowie der Geschäftsführer der 
Dienstleistungszentrum Handwerk 
GmbH Christian Mohr.

Seinen Meistertitel macht Schmitt am 
21.09.1989 in Kaiserslautern als Elek-
troinstallateur, seit dem 27.04.1995 ist 
er ebenfalls Ausübungsberechtigter für 
das Glaserhandwerk.

Obermeister Christian Hanemann 
(links) und Jubilar Ansgar Schmitt

Das Familienunternehmen mit über 
hundertjähriger Tradition, die Betriebs-
gründung war im Jahre 1891, führt er 
schon seit vielen Jahren sehr erfolg-
reich gemeinsam mit seiner Frau. Zu 
den Schwerpunkten seiner Firma gehö-
ren Neubauinstallationen, Altbausanie-
rungen, Sprechanlagen, Lichttechnik, 
Heizglas und Smarthome.

In der Glaser-Innung Vorderpfalz ist 
er schon seit vielen Jahren als Rech-
nungsprüfer gefragt, für den Landes-
verband ist er als stellvertretender De-
ligierter im Einsatz.

Hochzeit von Corinna Stock geb. Metzger und Burkhard Stock

Das Ja-Wort gaben sich Corinna Stock 
geb. Metzger, Obermeisterin der Fri-
seur-Innung Vorderpfalz, und Burk-
hard Stock.

Kennen gelernt haben sich die beiden 
vor drei Jahren. Die Trauung fand in 
der Zwölf-Apostel-Kirche in Fran-
kenthal statt, danach feierte das Paar 
gemeinsam mit der Familie und Freun-

den im „Knipsers Halbstück“ in Bis-
sersheim.

Die Glückwünsche der Friseur-Innung 
Vorderpfalz überbrachte die stellvertre-
tende Obermeisterin Corinna Bengel, 
die Glückwünsche der Kreishandwerk-
erschaft überbrachte Vorstandsmitglied 
Helmut Schreider.

Neu im DLZ

Birgit Schmidt verstärkt seit Oktober 
2022 das Team des Dienstleistungszen-
trums Handwerk.

Die erfahrene Juristin arbeitet in der 
Abteilung Recht und Ausbildung unse-
res Hauses, berät die angeschlossenen 
Betriebe in Fragen des Arbeits- und 
Sozialrechts und vertritt die Mitglieds-
betriebe vor den Arbeitsgerichten.

Mit dem Thema Arbeitsrecht beschäf-
tigt sich Schmidt seit 1993. Damals 
war sie bereits einige Jahre für die 
Kreishandwerkerschaft tätig, ehe sie in 

die Selbstständigkeit wechselte.

Frau Schmidt ist seit 2007 Fachanwäl-
tin für Arbeitsrecht. 

Wir freuen uns, dass Frau Schmidt wie-
der das Team des Dienstleistungszent-
rums Handwerk unterstützt und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit. 

Kontakt:
Frau Ass. jur. Birgit Schmidt
schmidt@dlz-handwerk.de
Telefon: 0621/59114-36
Fax: 0621/59114-44
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NACHRUFE

   Die Schreiner-Innung Vorderpfalz

   trauert um

   
   Dieter Schreider

   *  09.12.1934  28.07.2022

   Wir nehmen in dankbarer Erinnerung für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit  
   von dem Verstorbenen Abschied und werden ihm ein ehrendes Andenken 
   bewahren.
   

           Schreiner-Innung Vorderpfalz  
      

Helmut Schreider
Obermeister

Jochen Heck
Hauptgeschäftsführer

   Die Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Vorderpfalz

   trauert um

   
   Friedrich Oster

   *  02.07.1397  03.09.2022

   Wir verlieren mit ihm einen geschätzten langjährigen Wegbegleiter in
   der Handwerksorganisation.
   In unserer Erinnerung wird er stets einen festen Platz einnehmen.
   

                   Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Vorderpfalz 
      

Volker Weismann
Obermeister

Jochen Heck
Hauptgeschäftsführer
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NACHRUFE

   Die Bäcker-Innung Pfalz-Rheinhessen

   trauert um

   
   Friedel Bonacker

   *  26.02.1955  18.09.2022

   Wir nehmen in dankbarer Erinnerung für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit  
   von dem Verstorbenen Abschied und werden ihm ein ehrendes Andenken 
   bewahren.

   
                    Bäcker-Innung Pfalz-Rheinhessen 

      

Claus Becker
Obermeister

Jochen Heck
Hauptgeschäftsführer



SIGNAL IDUNA Gruppe
Verkaufsleiter Markus Gobé
Hohenzollernstr. 47, 66117 Saarbrücken
Mobil: 0151 21497404
markus.gobe@signal-iduna.net

Mit der Liebe zum Detail: Wir versichern 
jeden Betrieb mit passgenauen Lösungen. 

Mit BetriebsPolice select sichern Sie Ihren Betrieb ganz individuell gegen alle Risiken Ihres Tätigkeitsfeldes 
ab. So wählen Sie ganz flexibel nur Versicherungsleistungen, die für Sie in Frage kommen und die Sie wirklich 
benötigen. Setzen Sie auf ein Versicherungspaket, das immer für Sie da ist – ganz nach Ihren Wünschen.



C W S . C O M / W O R K W E A R

Arbeits-
kleidung 
als 
Service
CWS bietet nachhaltige und 
 langlebige Arbeitskleidung 
mit Rundum-Service.  
Die Kleidung wird regelmäßig  
hygienisch gewaschen  
sowie bei Bedarf repariert  
oder  aus getauscht. Abholung 
und Lieferung  inklusive. 

Nur für echte  Profis!

Kontakt:
CWS Workwear Deutschland GmbH & Co. KG
Dreieich Plaza 1 A | 63303 Dreieich
Peter Ebling
T +49 1511 6828833
peter.ebling@cws.com


